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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1675/2002 DER KOMMISSION
vom 20. September 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 20. September 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 100,0
060 26,2
096 35,0
999 53,7

0707 00 05 052 101,8
628 143,3
999 122,6

0709 90 70 052 80,9
999 80,9

0805 50 10 388 59,6
524 67,6
528 48,4
999 58,5

0806 10 10 052 67,0
064 100,6
400 189,0
664 99,1
999 113,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 052 50,0
388 83,1
400 103,1
512 106,8
720 74,3
800 222,3
804 83,8
999 103,3

0808 20 50 052 87,1
388 69,8
720 93,5
999 83,5

0809 30 10, 0809 30 90 052 114,5
999 114,5

0809 40 05 052 74,5
060 63,5
064 60,2
066 99,4
094 53,9
624 145,8
999 82,9

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1676/2002 DER KOMMISSION
vom 20. September 2002

zur Aussetzung des Ankaufs von Butter in bestimmten Mitgliedstaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 der Kommis-
sion vom 16. Dezember 1999 mit Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates hinsichtlich der
Interventionen auf dem Markt für Butter und Rahm (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1614/2001 (4), insbe-
sondere auf Artikel 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 sieht vor,
dass die Kommission die Ankäufe durch Ausschreibung
in einem Mitgliedstaat je nach Fall eröffnet oder aussetzt,
sobald festgestellt wird, dass der Marktpreis in dem
betreffenden Mitgliedstaat zwei aufeinander folgende
Wochen lang unter 92 % des Interventionspreises liegt
bzw. zwei aufeinander folgende Wochen lang
mindestens 92 % des Interventionspreises entspricht.

(2) Die jüngste Liste der Mitgliedstaaten, in denen die Inter-
vention ausgesetzt ist, wurde mit der Verordnung (EG)
Nr. 1639/2002 der Kommission (5) aufgestellt. Diese
Liste muss angepasst werden, um den neuen Markt-
preisen Rechnung zu tragen, die Schweden gemäß
Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 mitgeteilt
hat. Aus Gründen der Klarheit ist die Liste zu ersetzen
und die Verordnung (EG) Nr. 1639/2002 aufzuheben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1255/
1999 vorgesehene Ankauf von Butter durch Ausschreibung
wird in Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, den
Niederlanden, Österreich und Luxemburg ausgesetzt.

Artikel 2

Die Verordnung (EG) Nr. 1639/2002 wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 21. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1677/2002 DER KOMMISSION
vom 20. September 2002

mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1151/2002 des Rates hinsichtlich der
Einfuhrlizenzen für Hafer und Braugerste mit Ursprung in der Republik Estland

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1151/2002 (1) des Rates
vom 27. Juni 2002 über Zugeständnisse in Form von gemein-
schaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirtschaftliche
Erzeugnisse und zur Anpassung, als autonome und befristete
Maßnahme, bestimmter im Europa-Abkommen mit Estland
vorgesehener Zugeständnisse, insbesondere auf Artikel 1 Absatz
3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1151/2002 wurde die
Verordnung (EG) Nr. 1349/2000 des Rates vom 19. Juni
2000 über Zugeständnisse in Form von gemeinschaftli-
chen Zollkontingenten für bestimmte landwirtschaftliche
Erzeugnisse und über die autonome, befristete Anpas-
sung bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche
Erzeugnisse gemäß dem Europa-Abkommen mit
Estland (2) aufgehoben. Die Verordnung (EG) Nr. 1729/
2000 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EG) Nr. 1349/2000 ist dadurch
hinfällig geworden. Es ist daher angezeigt, neue Durch-
führungsbestimmungen festzulegen und insbesondere
Bestimmungen für die Einfuhr von Braugerste mit aufzu-
nehmen.

(2) Die Europäische Gemeinschaft hat sich verpflichtet, für
jedes Wirtschaftsjahr ab dem 1. Juli 2002 für 4 800
Tonnen Hafer des KN-Codes 1004 00 00 mit Ursprung
in Estland ein Einfuhrzollkontingent zum Zollsatz Null
pro Tonne zu eröffnen und dieses Kontingent ab dem 1.
Juli 2003 jährlich um 900 Tonnen je Wirtschaftsjahr zu
erhöhen.

(3) Die Einfuhr dieses Hafers ist an die Vorlage einer
Einfuhrlizenz gebunden. Es ist festzulegen, unter welchen
Bedingungen diese Lizenzen erteilt werden.

(4) Es ist vorzusehen, dass die Lizenzen für die Einfuhr
dieses Hafers im Rahmen der festgesetzten Mengen nach
einer Bedenkzeit und gegebenenfalls unter Anwendung
eines einheitlichen Prozentsatzes zur Kürzung der bean-
tragten Mengen erteilt werden.

(5) Es sollte vorgeschrieben werden, welche Angaben abwei-
chend von den Artikeln 8 und 21 der Verordnung (EG)
Nr. 1291/2000 der Kommission mit gemeinsamen

Durchführungsvorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrli-
zenzen sowie Vorausfestsetzungsbescheinigungen für
landwirtschaftliche Erzeugnisse (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2299/2001 (4), einzu-
tragen sind.

(6) Um den Lieferbedingungen Rechnung zu tragen, sollten
die Einfuhrlizenzen ab dem Tag ihrer Erteilung bis zum
Ende des Monats gelten, der auf die Lizenzerteilung folgt.

(7) Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung dieser Rege-
lung dürfen die Einfuhrlizenzen nicht übertragbar sein
und wird die Sicherheit betreffend die Einfuhrlizenzen
abweichend von Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr.
1162/95 der Kommission (5), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1322/2002 (6), auf 89 EUR/t Hafer
festgesetzt.

(8) In der Verordnung (EG) Nr. 1151/2002 ist außerdem die
Möglichkeit der Einfuhr einer unbeschränkten Menge
von zur Herstellung von Malz bestimmter Gerste des
KN-Codes ex 1003 00 90 in die Gemeinschaft zum Zoll-
satz Null vorgesehen.

(9) Damit die Braugerste ihrem Verwendungszweck tatsäch-
lich zugeführt wird, müssen besondere Vorschriften
erlassen werden. Die Gewährung der Zollbefreiung sollte
deshalb an die Bedingungen geknüpft werden, dass sich
der Einführer verpflichtet, das betreffende Erzeugnis dem
vorgesehenen Verwendungszweck zuzuführen, und dass
eine Sicherheit in Höhe des Einfuhrzolls geleistet wird.
Für die Verwaltung dieser Regelung ist eine ausreichende
Verarbeitungsfrist einzuräumen. Sollte das zum freien
Verkehr abgefertigte Erzeugnis zur Verarbeitung in einen
anderen Mitgliedstaat versandt werden, wird der Verar-
beitungsnachweis durch das Kontrollexemplar T5
erbracht, welches der Mitgliedstaat, in dem das Erzeugnis
zum freien Verkehr abgefertigt wurde, gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 (7) der Kommission,
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 444/
2002 (8), erteilt hat.

(10) Für die Freigabe der genannten Sicherheit sollte, bei
Nichteinhaltung der zu verarbeitenden Menge und/oder
der diesbezüglichen Fristen, eine gewisse Verhältnis-
mäßigkeit vorgesehen werden. Zu diesem Zweck ist in
Bezug auf die verarbeitete Menge eine Toleranz einzu-
räumen, um Sortierverlusten und sonstigem Schwund
Rechnung zu tragen.
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(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Mit dieser Verordnung werden die Durchführungsbestim-
mungen zu den im Europa-Abkommen mit Estland vorgese-
henen Regelungen für die Einfuhr von Hafer und Braugerste
mit Ursprung in Estland festgelegt.

KAPITEL I

HAFER

Artikel 2

(1) Die Einfuhr von Hafer des KN-Codes 1004 00 00 mit
Ursprung in Estland zum Einfuhrzoll Null gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 1151/2002, mit der ein Zollkontingent für dieses
Erzeugnis eingeführt wurde, ist an eine Einfuhrlizenz gebunden,
die nach den Bestimmungen dieses Kapitels erteilt wird.

Die einzuführende Menge beläuft sich auf 4 800 Tonnen für
das Wirtschaftsjahr 2002/2003. Diese Menge wird ab dem 1.
Juli 2003 um 900 Tonnen je Wirtschaftsjahr erhöht.

Die laufende Nummer des Kontingents ist 09.4588.

(2) Der Hafer muss bei seiner Abfertigung zum zollrechtlich
freien Verkehr in der Gemeinschaft vom Original der von den
zuständigen Behörden Estlands zu erteilenden Warenverkehrs-
bescheinigung EUR.1 begleitet sein.

Artikel 3

(1) Die Anträge auf Erteilung einer Einfuhrlizenz sind bei
den zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten am
zweiten Montag jeden Monats bis 13.00 Uhr Brüsseler Ortszeit
einzureichen.

In jedem Lizenzantrag ist eine Menge anzugeben, die die für die
Hafereinfuhr im betreffenden Wirtschaftsjahr verfügbare Menge
nicht überschreiten darf.

(2) Die zuständigen Behörden teilen der Kommission am
selben Tag die Gesamtmenge, die sich aus der Summe aller in
den Einfuhrlizenzanträgen angegebenen Mengen ergibt, späte-
stens um 18.00 Uhr Brüsseler Ortszeit per Fax an die Nummer
(32-2) 295 25 15 mit.

Die Mitteilung hat getrennt von der Mitteilung über die anderen
Einfuhrlizenzanträge für Getreide unter Angabe von Nummer
und Titel dieser Verordnung zu erfolgen.

(3) Überschreiten die Mengen, für die seit Beginn des Wirt-
schaftsjahres Lizenzen erteilt wurden, zusammen mit den am
betreffenden Tag beantragten Mengen die Kontingentmenge für
das betreffende Wirtschaftsjahr, so setzt die Kommission späte-
stens am dritten Arbeitstag nach der Antragstellung einen

einheitlichen Kürzungssatz fest, der auf die an dem betreffenden
Tag beantragten Mengen anzuwenden ist.

(4) Unbeschadet der Anwendung von Absatz 3 werden die
Lizenzen am fünften Arbeitstag nach dem Tag der Antragstel-
lung erteilt.

(5) Gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1291/2000 läuft die Gültigkeitsdauer der Lizenz ab dem Tag
ihrer tatsächlichen Erteilung. Abweichend von Artikel 6 Absatz
1 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 der Kommission gelten die
Einfuhrlizenzen bis zum Ende des Monats, der auf die Lizenzer-
teilung folgt.

Artikel 4

Abweichend von Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1291/
2000 sind die Rechte aus den Einfuhrlizenzen nicht über-
tragbar.

Artikel 5

Abweichend von Artikel 8 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1291/2000 darf die zum zollrechtlich freien Verkehr abgefer-
tigte Menge die in den Feldern 17 und 18 der Einfuhrlizenz
angegebene Menge nicht überschreiten. Zu diesem Zweck ist in
Feld 19 der betreffenden Lizenz die Zahl „0“ einzutragen.

Artikel 6

Der Lizenzantrag und die Einfuhrlizenz enthalten:

a) in Feld 8 den Namen des Ursprungslandes des Erzeugnisses.
Die Lizenz verpflichtet zur Einfuhr aus Estland;

b) in Feld 20 eine der nachstehenden Angaben:

— Reglamento (CE) no 1677/2002

— Forordning (EF) nr. 1677/2002

— Verordnung (EG) Nr. 1677/2002

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1677/2002

— Regulation (EC) Nο 1677/2002

— Règlement (CE) no 1677/2002

— Regolamento (CE) n. 1677/2002

— Verordening (EG) nr. 1677/2002

— Regulamento (CE) n.o 1677/2002

— Asetus (EY) N:o 1677/2002

— Förordning (EG) nr 1677/2002;

c) in Feld 24 die Angabe „Zollsatz Null“.

Artikel 7

Abweichend von Artikel 10 Buchstaben a) und b) der Verord-
nung (EG) Nr. 1162/95 beläuft sich die Sicherheit für die in
diesem Kapitel genannten Einfuhrlizenzen auf 89 EUR je
Tonne.
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KAPITEL II

BRAUGERSTE

Artikel 8

Die Einfuhr von Braugerste des KN-Codes ex 1003 00 90 mit
Ursprung in Estland im Rahmen der Einfuhrregelung gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 1151/2002 unterliegt den Bestim-
mungen dieses Kapitels.

Artikel 9

Der Lizenzantrag und die Einfuhrlizenz enthalten in Feld 20
eine der nachstehenden Angaben:

— Cebada destinada a la fabricación de malta; Reglamento (CE)
no 1677/2002

— Byg til fremstilling af malt; forordning (EF) nr. 1677/2002

— Gerste zur Herstellung von Malz; Verordnung (EG) Nr.
1677/2002

— Κριθή προοριζόµενη για την παρασκευή βύνης· κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1677/2002

— Barley for malting; Regulation (EC) No 1677/2002

— Orge destinée à la fabrication de malt; règlement (CE) no

1677/2002

— Orzo per la produzione di malto; regolamento (CE) n.
1677/2002

— Gerst voor verwerking tot mout; Verordening (EG) nr.
1677/2002

— Cevada para o fabrico de malte; Regulamento (CE) n.o
1677/2002

— Maltaan tuotantoon tarkoitettu ohra; asetus (EY) N:o 1677/
2002

— Korn avsett för produktion av malt; förordning (EG) nr
1677/2002.

Artikel 10

(1) Die Zollbefreiung gemäß Anhang C der Verordnung (EG)
Nr. 1151/2002 ist an folgende Bedingungen geknüpft:

a) der Einführer verpflichtet sich bei der Abfertigung des
Erzeugnisses zum freien Verkehr schriftlich, die angemeldete
Erzeugnismenge gemäß den Bestimmungen von Absatz 3
Unterabsatz 2 dieses Artikels innerhalb von sechs Monaten
ab Annahme der Erklärung zur Überführung in den freien
Verkehr vollständig zu verarbeiten.

b) der Einführer leistet bei der Abfertigung des Erzeugnisses
zum freien Verkehr eine Sicherheit in Höhe des vollen
Einfuhrzolls.

(2) Der Einführer gibt den Ort der Verarbeitung an. Erfolgt
diese Verarbeitung in einem anderen Mitgliedstaat, so erstellt
der Ausgangsmitgliedstaat für den Versand des Erzeugnisses ein
Kontrollexemplar T5 gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2454/
93.

Das Kontrollexemplar T5 enthält in Feld 104 eine der nachste-
henden Angaben:

— Reglamento (CE) no 1151/2002

— Forordning (EF) nr. 1151/2002

— Verordnung (EG) Nr. 1151/2002

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1151/2002

— Regulation (EC) No 1151/2002

— Règlement (CE) no 1151/2002

— Regolamento (CE) n. 1151/2002

— Verordening (EG) nr. 1151/2002

— Regulamento (CE) n.o 1151/2002

— Asetus (EY) N:o 1151/2002

— Förordning (EG) nr 1151/2002.

(3) Die in Absatz 1 Buchstabe b) genannte Sicherheit wird
außer bei Vorliegen höherer Gewalt freigegeben, wenn den
zuständigen Behörden des die Abfertigung zum freien Verkehr
vornehmenden Mitgliedstaats nachgewiesen wird, dass
mindestens 95 % der zum freien Verkehr abgefertigten Menge
innerhalb der in Absatz 1 Buchstabe a) genannten Frist verar-
beitet wurde.

Die Verarbeitung gilt als durchgeführt, wenn die Gerste quellen
gelassen wurde.

Erfolgt die Verarbeitung in einem anderen Mitgliedstaat als
dem, in welchem die Abfertigung zum freien Verkehr vorgen-
ommen wurde, so wird die Verarbeitung mit dem Original des
Kontrollexemplars T5 nachgewiesen.

Werden weniger als 95 % der insgesamt zum freien Verkehr
abgefertigten Menge tatsächlich zu Malz verarbeitet, verfällt die
Sicherheit entsprechend dem Unterschied zwischen

95 % der insgesamt zum freien Verkehr abgefertigten Menge

und

der tatsächlich verarbeiteten Menge.

(4) Der Nachweis der Verarbeitung ist den zuständigen
Behörden innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Verar-
beitungsfrist zu erbringen. Wird der Nachweis nach dem
sechsten, jedoch vor Ende des achtzehnten Monats nach Ablauf
der Verarbeitungsfrist erbracht, so werden 85 % der Sicherheit
zurückgezahlt.

KAPITEL III

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 11

Die Verordnung (EG) Nr. 1729/2000 wird aufgehoben.

Artikel 12

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. September 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

21.9.2002 L 253/7Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



VERORDNUNG (EG) Nr. 1678/2002 DER KOMMISSION
vom 20. September 2002

zur Festsetzung des Weltmarktpreises für nicht entkörnte Baumwolle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf das Protokoll Nr. 4 über Baumwolle im Anhang
zur Akte über den Beitritt Griechenlands, zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1050/2001 des Rates (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 des Rates
vom 22. Mai 2001 über die Erzeugerbeihilfe für Baumwolle (2),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001
wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle
regelmäßig anhand des in der Vergangenheit festge-
stellten Verhältnisses zwischen dem für entkörnte
Baumwolle festgestellten Weltmarktpreis und dem für
nicht entkörnte Baumwolle berechneten Weltmarktpreis
auf der Grundlage des Weltmarktpreises für entkörnte
Baumwolle ermittelt. Dieses in der Vergangenheit festge-
stellte Verhältnis ist mit Artikel 2 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1591/2001 der Kommission vom 2.
August 2001 (3), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1486/2002 (4) zur Durchführung der Beihilferege-
lung für Baumwolle festgesetzt worden. Kann der Welt-
marktpreis so nicht ermittelt werden, so wird er anhand
des zuletzt ermittelten Preises bestimmt.

(2) Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001
wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle
für ein Erzeugnis, das bestimmte Merkmale aufweist,
unter Berücksichtigung der günstigsten Angebote und

Notierungen auf dem Weltmarkt unter denjenigen
bestimmt, die als repräsentativ für den tatsächlichen
Markttrend gelten. Zu dieser Bestimmung wird der
Durchschnitt der Angebote und Notierungen herange-
zogen, die an einem oder mehreren repräsentativen
europäischen Börsenplätzen für ein in einem Hafen der
Gemeinschaft cif-geliefertes Erzeugnis aus einem der
Lieferländer festgestellt werden, die als die für den inter-
nationalen Handel am repräsentativsten gelten. Es sind
jedoch Anpassungen dieser Kriterien für die Bestimmung
des Weltmarktpreises für entkörnte Baumwolle vorge-
sehen, um den Differenzen Rechnung zu tragen, die
durch die Qualität des gelieferten Erzeugnisses oder die
Art der Angebote und Notierungen gerechtfertigt sind.
Diese Anpassungen sind in Artikel 3 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1591/2001 festgesetzt.

(3) In Anwendung vorgenannter Kriterien wird der Welt-
marktpreis für nicht entkörnte Baumwolle in nachste-
hender Höhe festgesetzt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 genannte
Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle wird auf
22,559 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21. September 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. September 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES
vom 17. September 2002

über die Ernennung der Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses für die Zeit vom 21.
September 2002 bis zum 20. September 2006

(2002/758/EG, Euratom)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 259,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 166,

nach Anhörung der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Wirtschafts-
und Sozialausschusses läuft am 20. September 2002
ab (1). Daher sind die Mitglieder dieses Ausschusses für
einen neuen Zeitraum von vier Jahren ab dem 21.
September 2002 zu ernennen.

(2) Jeder Mitgliedstaat hat eine Liste vorgelegt, die doppelt
so viele Kandidaten enthält, wie seinen Staatsangehörigen
Sitze zugewiesen werden.

(3) Die Zusammensetzung des Ausschusses muss eine ange-
messene Vertretung der verschiedenen Gruppen des wirt-
schaftlichen und sozialen Lebens darstellen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Zu Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialausschusses für die
Zeit vom 21. September 2002 bis zum 20. September 2006
werden die Personen ernannt, die in der Liste im Anhang zu
diesem Beschluss aufgeführt sind.

Artikel 2

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Er wird am Tag seiner Annahme wirksam.

Geschehen zu Brüssel am 17. September 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
P. S. MØLLER
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

LISTA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

LISTE OVER MEDLEMMERNE AF DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

LISTE DER MITGLIEDER DES WIRSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

LIST OF THE MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

LIJST VAN LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

LISTA DOS MEMBROS DO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN JÄSENTEN LUETTELO

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

BEIRNAERT Wilfried
Ere-bestuurder-directeur-generaal van het VBO

DESTIN Raymond
Directeur général de la Confédération des industries agroalimentaires de l'UE (CIAA)

DE VADDER Alfons
Directeur-generaal van de Federatie van Belgische Distributieondernemingen

RAVOET Guido
Directeur-generaal van de Belgische Vereniging van Banken

SOMVILLE Yves
Directeur du service d'études de la Fédération wallonne de l'agriculture

FAES Christine
Directeur UNIZO Internationaal

HAAZE Guy
Nationaal voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

PIETTE Josly
Secrétaire général de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique

DERRUINE Olivier
Collaborateur au service d'études CSC de Belgique

NOLLET Michel
FGTB

LADRILLE Arthur
FGTB

HOFFELT Jean-François
Secrétaire général de la Fédération belge des coopératives „Febecoop“

DANMARK

Cand. oecon Anita VIUM
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Afdelingschef Elly Kjems HOVE, PD
Dansk Industri

Konsulent Dorthe ANDERSEN
Dansk Arbejdsgiverforening

International sekretær Søren KARGAARD
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Rådsmedlem i Forbrugerrådet, økonom Lisbeth BAASTRUP
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)
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Afdelingschef Bo GREEN
Handelskammeret

Sekretariatschef Leif Erland NIELSEN
Danske Andelsselskaber

Sekretær Ib WISTISEN
LO

Konsulent Preben KARLSEN
LO-Denmark, Bruxelles Office

DEUTSCHLAND

Daubertshäuser, Klaus
Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn AG

Dr. Frerichs, Göke
Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels

Dr. Boving, Dagmar
Referatsleiterin für Europa/Europapolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag

Dr. Kienle, Adalbert
Stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes

Voß, Bernd
Stellvertretender Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft

Dr. Freihr. Frank von Fürstenwerth, Jörg
Hauptgeschäftsführer und geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Gesamtverbandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft

Dipl.-Vw. Hornung-Draus, Renate
Geschäftsführerin und Abteilungsleiterin bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Dipl.-Vw. Welschke, Bernhard
Abteilungsleiter für Europapolitik im Bundesverband der Deutschen Industrie

Dr. Engelen-Kefer, Ursula
Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Putzhammer, Heinz
Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Dr. Benz-Overhage, Karin
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall

Freese, Ulrich
Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes der IG BCE

Ott, Erhard
Mitglied des Bundesvorstandes von ver.di

Wilms, Hans-Joachim
Stellvertretender Bundesvorsitzender der IG BAU

Alleweldt, Karin
Referatsleiterin in der Abteilung für internationale und europäische Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des
Deutschen Gewerkschaftsbundes

Graf von Schwerin, Alexander
Vertreter der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA)

Ribbe, Lutz
Direktor bei EURONATUR und Mitglied des Bundesvorstandes des BUND

Prof. Dr. Wolf, Gerd
Direktor a. D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich und Prof. an der Universität Düsseldorf

RA Metzler, Arno
Hauptgeschäftsführer im Bundesverband der Freien Berufe und Leiter des Brüsseler Büros

Prof. Dr. Steffens, Heiko
Stellvertretender Vorsitzender der Verbraucherzentrale Berlin und Professor an der TU Berlin

Stöhr, Frank
Mitglied der Bundesleitung im Deutschen Beamtenbund
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Schleyer, Hanns-Eberhard
Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks

Gräfin zu Eulenburg, Soscha
Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen
Roten Kreuzes

Dr. Heinisch, Renate
Repräsentantin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen/Kontaktstelle Brüssel

ΕΛΛΑ∆Α

Ειρ. ΠΑΡΗ
Μόνιµος Εκπρόσωπος του Γραφείου του ΣΕΒ στις Βρυξέλλες
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών

Α. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
∆ιευθύντρια Τµήµατος ∆ιεθνών/Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ΕΕΕ
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Γ. ΜΟΤΣΟΣ
Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας

Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
Γενικός Γραµµάτεας ΠΟΞ
ΠΟΞ

Ι. ΜΑΝΩΛΗΣ
Γενικός Γραµµάτεας ΓΣΕΕ
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας

Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας

Γ. ΝΤΑΣΗΣ
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας

Χ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ
Πρόεδρος Γενικού Συµβουλίου Α∆Ε∆Υ
Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων

Χ. ΦΑΚΑΣ
Μέλος ∆.Σ. ΓΕΣΑΣΕ
Γενική Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας

Ν. ΛΙΟΛΙΟΣ
Μέλος ∆.Σ. ΠΑΣΕΓΕΣ
Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών

Γ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ
Α Αντιπρόεδρος ΚΕ∆ΚΕ
ΚΕ∆ΚΕ

∆. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
Πρόεδρος Ε.Σ. Θεσσαλονίκης
∆ΣΑ

ESPAÑA

Sr. José María ESPUNY MOYANO
Presidente de la Federación de Industrias Oleícolas de España (FIODE)

Sr. Jorge HAY GUAJARDO-FAJARDO
Consultor, Batt & Partners

Sr. Ángel PANERO LÓPEZ
Vocal de la Junta Directiva de CEOE y CEPYME

Sr. José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHORQUES
Director General Adjunto y Director General del Área Internacional del Banco Popular Español

Sr. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO
Delegado de la CEOE ante la Unión Europea

Sra. Margarita LÓPEZ ALMENDÁRIZ
Vocal de la Junta Directiva de la CEOE y Presidenta de la Confederación de Empresarios de Melilla
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Sr. Rafael BARBADILLO LÓPEZ
Subdirector General de la Federación Española Empresarial de Transportes de Viajeros (Asintra)

Sr. José María ZUFIAUR NARVAIZA
Director Técnico del Departamento de Relaciones Laborales Internacionales del OCEI de la Universidad Complutense

Sr. Sergio SANTILLÁN CABEZA
Abogado
Unión General de Trabajadores (UGT)

Sr. Juan MENDOZA CASTRO
Colaborador de UGT para asuntos internacionales

Sra. María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL
Secretaria Confederal de Política Internacional

Sr. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Sr. Juan MORENO PRECIADOS
Responsable de la Oficina de CC.OO. en Bruselas

Sra. Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ
Responsable del Departamento Internacional

Sr. Miguel Ángel CABRA DE LUNA
Vocal de Relaciones Internacionales de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía
Social (CEPES)

Sr. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)

Sr. Francisco CEBALLO HERRERO
Asociación General de Consumidores (Asgeco)

Sr. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE
Vicepresidente de la Federación Española de Organizaciones Pesqueras (FEOPE)

Sr. Fernando MORALEDA QUÍLEZ
Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

Sr. Pedro BARATO TRIGUERO
Presidente Nacional de ASAJA

Sr. Joan CABALL i SUBIRANA
Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y
Desarrollo Rural

FRANCE

Groupe I — Employeurs

Monsieur Bruno VEVER
MEDEF (Mouvement des entreprises de France)
Directeur chargé de la coordination des affaires européennes

Monsieur Philippe LEVAUX
MEDEF (Mouvement des entreprises de France)
Vice-président de la Fédération de l'industrie européenne de la construction (FIEC)
Président de la commission économique de la FIEC

Monsieur Stéphane BUFFETAUT
UTP (Union des transports publics)
Chargé de mission Europe auprès du président de Vivendi environnement

Monsieur Henri MALOSSE
ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et de l'industrie)
Directeur à l'ACFCI

Monsieur Hubert GHIGONIS
CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)
Vice-président de la CGPME

Monsieur Pierre SIMON
AFECEI (Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement)
Directeur général de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
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Groupe II — Travailleurs

Monsieur Claude CAMBUS
CGC (Confédération française de l'encadrement)
Vice-président de la CGC

Monsieur Jean-Jacques CARMENTRAN
FO (Force ouvrière)
Membre de la commission exécutive confédérale

Monsieur Jean-Marc BILQUEZ
FO (Force ouvrière)
Secrétaire confédéral

Monsieur Jacques VOISIN
CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)
Vice-président confédéral

Monsieur Roger BRIESCH
CFDT (Confédération française démocratique du travail)
Chargé de mission

Monsieur Gérard DANTIN
CFDT (Confédération française démocratique du travail)
Chargé de mission

Madame An LE NOUAIL-MARLIÈRE
CGT (Confédération générale du travail)
Membre de la Confédération exécutive confédérale, conseiller à l'espace confédéral Europe-International

Monsieur Daniel RETUREAU
CGT (Confédération générale du travail)
Conseiller à l'espace confédéral Europe-International

Groupe III — Activités diverses

Monsieur Jean LARDIN
APCM (Assemblée permanente des chambres de métiers)
Président de la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment)

Monsieur Jean-Paul BASTIAN
FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles)
Vice-président de la FNSEA

Monsieur Thierry UHLMANN
CNJA (Centre des jeunes agriculteurs)
Trésorier adjoint du CNJA

Monsieur Gilbert BROS
APCA (Assemblée permanente des chambres d'agriculture)
Vice-président de l'APCA et président de la chambre d'agriculture de Haute-Loire

Monsieur Noël DUPUY
CNMCCA
(Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles)
Vice-président de la fédération nationale du crédit agricole et président de la caisse régionale du crédit agricole de
Touraine-Poitou

Madame Évelyne PICHENOT
CES (Conseil économique et social)
Présidente de la délégation pour l'Union européenne du Conseil économique et social
Membre du groupe de la CFDT au Conseil économique et social

Monsieur Lucien BOUIS
UNAF (Union nationale des associations familiales)
Directeur du Bureau de vérification de la publicité

Monsieur Daniel LE SCORNET
FNMF (Fédération nationale de la mutualité française)
Administrateur de la Fédération des mutuelles de France

Monsieur Adrien BEDOSSA
UNAPL (Union nationale des professions libérales)
Vice président de l'UNAPL

Monsieur Jean-Michel BLOCH-LAINE
UNIOPSS
(Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)
Président de l'UNIOPSS
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IRELAND

Employer Pillar

Ms Claire Carroll
IBEC
Holly Cottage
Templelusk
Avoca
County Wicklow

Mr Harry Byrne
IBEC
17 Park Drive
Ranelagh
Dublin 6

Mr Thomas McDonagh
Chambers of Commerce
McDonagh House
Galway Technology Park
Parkmore
Galway

Trade Union Pillar

Mr Jim McCusker
General Secretary
NIPSA
Harkin House
54 Wellington Park
Belfast BT96DP

Mr William A Attley
SIPTU
41 Beachwood Lawns
Rathcoole
County Dublin

Ms Joan Carmichael
ICTU
Assistant General Secretary
ICTU
31-32 Parnell Square
Dublin 2

Farming Pillar

Mr John Donnelly
IFA
Conicare
Abbey
Loughrea
County Galway

Mr Frank Allen
ICMSA
ICMSA
John Feely House
Dublin Road
Limerick

Community and Voluntary Pillar

Ms Jillian van Turnhout
NYCI
O & E Group
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18

ITALIA

PESCI Patrizio
Confindustria

Ranocchiari Virgilio
Confindustria
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BRAGHIN Paolo
Confindustria

BURANI Umberto
ABI

PETRINGA Francesco
CONFAPI

REGALDO Giacomo
Confcommercio

PEZZINI Antonello
Confartigianato

MASCIA Sandro
Confagricoltura

CHIRIACO Franco
CGIL

FLORIO Susanna
CGIL

CASSINA Giacomina Enrica Maria
CISL

SEPI Mario
CISL

DI ODOARDO Bruno
UIL

KIRSCHEN Enrico
UIL

POLVERINI Renata
UGL

MAURO Rosa Angela detta Rosi
SINPA

BEDONI Paolo
Coldiretti

SCALVINI Felice
Confcooperative

FUSCO Lucia
Lega Nazionale Cooperative e Mutue

ANGELO Maurizio
CIDA

CONFALONIERI Roberto
Confedir

ROSSITTO Corrado
Unionquadri

CARBONI Giuseppe
CISAL

JAHIER Luca
ACLI

LUXEMBOURG

M. Ted Mathgen
Directeur adjoint de la Chambre des métiers

M. Jos Ewert
Directeur général du groupe de la Centrale paysanne

M. Paul Junck
Secrétaire général Arcelor
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M. Robert Schadeck
Coordinateur des mesures sociales de réinsertion (LCGB)

M. Jean-Claude Reding
Secrétaire général (CGT)

M. Raymond Hencks
Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

NEDERLAND

De heer J.P. van IERSEL
Oud-voorzitter Kamer van Koophandel VNO-NCW

De heer A.M. HUNTJENS
Secretaris Internationale Zaken VNO-NCW

De heer K.B. van POPTA
Directeur Internationale Zaken MKB-Nederland

De heer P.L.H. GERAADS
Beleidsmedewerker Internationale tuinbouw LTO-Nederland

De heer J.G.W. SIMONS
Voorzitter NVO

Mevrouw M. BULK
Beleidsmedewerker Europese Zaken FNV

De heer T. ETTY
Beleidsmedewerker Internationale Zaken FNV

De heer W.W. MULLER
Vice-voorzitter Unie MHP

De heer M. SIECKER
Bestuurder FNV Bondgenoten

De heer E. van VELSEN
Beleidsadviseur Christelijke Nationaal Vakverbond

De heer D.M. WESTENDORP
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 5. Dezember 2001

in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag
(Sache COMP/37800/F3 — Luxemburgische Brauereien)

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 3914)

(Nur der französische Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/759/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962, erste Durchführungsverordnung zu den
Artikeln 85 und 86 des Vertrages (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1216/1999 (2),
insbesondere auf Artikel 15 Absatz 2,

gestützt auf den Beschluss der Kommission vom 29. September 2000, ein Verfahren in dieser Sache
einzuleiten,

nachdem den beteiligten Unternehmen Gelegenheit gegeben wurde, sich nach Artikel 19 Absatz 1 der
Verordnung Nr. 17 und Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2842/98 der Kommission vom 22. Dezember
1998 über die Anhörung in bestimmten Verfahren nach Artikel 85 und 86 (3) zu den von der Kommission
in Betracht gezogenen Beschwerdepunkten zu äußern,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen,

in Kenntnis des Abschlussberichts des Anhörungsbeauftragten,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) ABl. 13 vom 21.2.1962, S. 204/62.
(2) ABl. L 148 vom 15.6.1999, S. 5.
(3) ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 18.
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1. DER SACHVERHALT

1.1. GEGENSTAND UND AUSGANGSPUNKT DER SACHE

(1) Die vorliegende Sache betrifft eine Vereinbarung (im Folgenden: „die Vereinbarung“), die am 8.
Oktober 1985 zwischen fünf in Luxemburg ansässigen Brauereien mit dem Ziel abgeschlossen
wurde, die Einhaltung und den gegenseitigen Schutz von „Bierklauseln“, die diese Brauereien mit
luxemburgischen Schankstätten abgeschlossen haben, zu gewährleisten. Unter „Bierklausel“ oder
„Bierlieferungsvereinbarung“ ist eine Alleinbezugsvereinbarung für bestimmte Biersorten zu
verstehen, die von einem Schankstättenbetreiber mit einer Brauerei abgeschlossen wird, die ihm dafür
bestimmte finanzielle Vorteile gewährt.

(2) Der Text der Vereinbarung (4) wurde der Kommission am 16. Februar 2000 von der Interbrew SA
(„Interbrew“) übermittelt. Als die Interbrew die Kommission über das Bestehen dieser Vereinbarung
informierte, erklärte sie, dass sie ihre Tochtergesellschaften Brasserie de Diekirch und Brasseries
Réunies Mousel et Clausen angewiesen hatte, jegliche Form der Anwendung dieser Vereinbarung
einzustellen. Dabei berief sie sich auf die Mitteilung der Kommission über die Nichtfestsetzung oder
die niedrigere Festsetzung von Geldbußen in Kartellsachen (5).

1.2. DIE BETROFFENEN UNTERNEHMEN

(3) Alle größeren in Luxemburg ansässigen Brauereiunternehmen waren Vertragsparteien der Vereinba-
rung. Dabei handelte es sich um folgende Unternehmen:

a) SA Brasserie Nationale Bofferding („Bofferding“) mit einem Umsatz von [30-50] Mio. EUR und
einem Bierausstoß von [120 000-180 000] Hektolitern im Jahr 1999, wovon [50 000-70 000] (6)
Hektoliter im Gaststättengewerbe (7) in Luxemburg abgesetzt wurden (8);

b) SA Brasserie de Diekirch („Diekirch“) mit einem Umsatz von 12,8 Mio. EUR und einem Bieraus-
stoß von 141 600 Hektolitern im Jahr 1999, wovon [40 000-50 000] Hektolitern im Gaststätten-
gewerbe in Luxemburg abgesetzt wurden (9);

c) Brasseries Réunies de Luxembourg Mousel et Clausen SA („Mousel“) mit einem Umsatz von 11,4
Mio. EUR und einem Bierausstoß von 108 000 Hektolitern im Jahr 1999, wovon [40 000-
50 000] Hektoliter im Gaststättengewerbe in Luxemburg abgesetzt wurden (10);

d) Brasserie De Wiltz („Wiltz“) mit einem Umsatz von 2,3 Mio. EUR und einem Bierausstoß von
[20 000-30 000] Hektolitern im Jahr 1999, wovon [0-10 000] Hektoliter für das Gaststättenge-
werbe in Luxemburg bestimmt waren (11);

e) Brasserie Battin („Battin“) mit einem Umsatz von 1,8 Mio. EUR und einem Bierausstoß von
[10 000-20 000] Hektolitern im Jahr 1999, wobei ihr Absatz im luxemburgischen Gaststättenge-
werbe im selben Jahr [0-10 000] Hektoliter betrug (12).

(4) Am 27. September 1999 übernahm die Interbrew über die Holdinggesellschaft BM Investments die
alleinige Kontrolle über Mousel. Durch diese Transaktion wurde sie auch Mehrheitsaktionär von
Diekirch. Seit Januar 1986 besitzen nämlich die Interbrew und Mousel [..] % bzw. [..] % des Kapitals
von Diekirch. Am 28. Juli 2000 schließlich wurde Diekirch zur [..] %-igen Tochter von Mousel,
nachdem letztere die von der Interbrew gehaltenen Diekirch-Aktien erworben hatte. Bei dieser
Gelegenheit änderte Mousel auch den Firmennamen auf „Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch
SA“ („Brasserie de Luxembourg“).

(4) Unterlage Nr. 37800, S. 15-23.
(5) ABl. C 207 vom 18.7.1996, S. 4.
(6) Die in eckige Klammern gesetzten Informationen werden von der betreffenden Partei als Geschäftsgeheimnis

betrachtet.
(7) Hotel- und Gaststättengewerbe.
(8) Quelle: Antworten von Bofferding vom 13.3.2000 und vom 10.5.2000.
(9) Quelle: Antworten von Diekirch vom 8.3.2000 und vom 3.5.2000.
(10) Quelle: Antworten von Mousel vom 8.3.2000 und vom 3.5.2000.
(11) Quelle: Antworten von Wiltz vom 8.3.2000 und vom 2.5.2000.
(12) Quelle: Antworten von Battin vom 10.3.2000 und vom 9.5.2000.
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1990 1995 1999

1.3. DAS GASTSTÄTTENGEWERBE IN LUXEMBURG

(5) Die Parteien schätzen, dass der gesamte Bierabsatz in Luxemburg 1999 ungefähr 490 000 Hektoliter
betrug (davon wurden 320 000 Hektoliter von den Parteien hergestellt (13) und ungefähr 168 000
Hektoliter importiert (14)). Ihren Schätzungen zufolge beträgt der Anteil des Gaststättengewerbes
allein ungefähr 207 000 Hektoliter, d. h. mehr als 40 % des gesamten Absatzes. In diesem Sektor
haben die Parteien 1999 ungefähr 162 000 Hektoliter aus ihrer eigenen Produktion verkauft (15);
ungefähr 45 000 Hektoliter Bier wurden importiert (16) — ungefähr 18 000 Hektoliter davon von
den Parteien oder ihren Vertriebstöchtern (17). Demnach wurden ungefähr 75 % der 1999 im
luxemburgischen Gaststättengewerbe verkauften Biermenge von den Parteien hergestellt, und es
befanden sich — unter Berücksichtigung des Absatzes von Importbier — mehr als 85 % des
gesamten Absatzes unter ihrer Kontrolle.

(6) Ein Großteil der Parteien schätzt die Anzahl der Schankstätten in Luxemburg auf 3 500 bis
3 800 (18). Davon sind mehr als 2 100 an die fünf Brauereien, welche die Vereinbarung unterzeich-
neten, durch eine Alleinbezugsvereinbarung („Bierklausel“) gebunden. Die Zahl der an die einzelnen
Brauereien gebundenen Schankstätten entwickelte sich von 1990 bis 1999 folgendermaßen:

Bofferding: [600-800] [800-900] [900-1 000]

Diekirch: [500-600] [500-600] [500-600]

Mousel: [500-600] [500-600] [500-600]

Wiltz: [0-100] [0-100] [0-100]

Battin: [0-100] [0-100] [0-100]

Gesamtzahl der an die Parteien gebundenen
Schankstätten (1) 1 945 2 103 2 121

(1) Quelle: In den Fußnoten 17 bis 11 angeführte Antworten der Parteien.

1.4. DIE BESTIMMUNGEN DER VEREINBARUNG

(7) Die am 8. Oktober von den fünf Brauereien abgeschlossene Vereinbarung „hat zum Ziel, Konflikte,
die im Großherzogtum im Zusammenhang mit der Einhaltung und dem gegenseitigen Schutz von
Bierlieferungsvereinbarungen, den so genannten ‚Bierklauseln‘, entstehen können, zu verhindern und
zu regeln“ (Artikel 1).

(8) Artikel 2 der Vereinbarung definiert, was unter einer „Bierklausel“ zu verstehen ist: „Jede schriftliche
Vereinbarung, unabhängig von ihrer Rechtsgültigkeit, Dauer und/oder Anwendbarkeit, durch die eine
der Brauereien, die diese Vereinbarung unterzeichnet hat, mit dem Betreiber einer Schankstätte
vereinbart hat, dass dieser ausschließlich luxemburgisches Bier für eine bestimmte Zeit und/oder in
einer bestimmten Menge bezieht, das von ihr selbst oder von einer luxemburgischen Brauerei in
Lizenz hergestellt und/oder von einer luxemburgischen Brauerei vertrieben wird“.

(13) Quelle: In den Fußnoten 7 bis 11 angeführte Antworten der Parteien.
(14) Quelle: Antwort von Bofferding vom 10.5.2000.
(15) Siehe Zahlen am Ende von Randnummer 3.
(16) Quellen: Antwort von Bofferding vom 10.5.2000, bestätigt durch die Antworten von Diekirch vom 2.8.2000 und

von Wiltz vom 2.5.2000.
(17) Quelle: Schätzung von Bofferding in der Antwort vom 3.4.2001 auf die Fragen der Kommission nach der Anhö-

rung vom 13. März 2001.
(18) Quelle: In den Fußnoten 7 bis 11 angeführte Antworten der Parteien und Antwort des luxemburgischen Brauerei-

verbandes, der „Fédération des Brasseurs Luxembourgois“, vom 22.5.2000. Battin schätzte als einzige Partei die
Anzahl der Schankstätten in Luxemburg auf ungefähr 2 200.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 21.9.2002L 253/24

(9) Die Parteien haben jedoch darüber hinaus laut einem Sitzungsbericht des luxemburgischen Brauerei-
verbandes „Fédération des Brasseurs Luxembourgeois“ vom 7. Oktober 1986 (19) in der durch den
Bericht der Sitzung vom 2. Dezember 1986 geänderten Fassung (20) eine großzügigere Auslegung des
Begriffs „Bierklausel“ als in Artikel 2 der Vereinbarung vereinbart. Gemäß den vom Verband
versandten Sitzungsberichten, „wurde vereinbart, folgende Erweiterung der Bedeutung der ‚Bier-
klausel‘ als zulässig anzuerkennen:

— Pacht und finanzielle Beteiligung an der Ausstattung eines Lokals — ohne ausdrückliche Erwäh-
nung einer ‚Bierklausel‘, z. B. die Brauerei X pachtet ein Gebäude und beteiligt sich an den Kosten
für die bestimmungsgemäße Ausstattung des Gebäudes, schließt aber keine Verpflichtung mit
dem Vermieter ab bzw. es kommt nicht zum Abschluss einer solchen.

— die Übernahme einer Schankerlaubnis (21) durch eine Brauerei, ohne ausdrückliche Vereinbarung
einer ‚Bierklausel‘.

Diese beiden Auslegungen sind Bestandteil der in diesem Bereich bestehenden Bestimmungen.“

Diese Auslegung wird in einem Brief bestätigt, den Wiltz am 23. Oktober 1991 an den luxemburgi-
schen Brauereiverband richtete (22): „die Bierbrauer vereinbaren, folgende Erweiterung des Begriffs
‚Bierklausel‘ anzuerkennen:

— die Pacht eines Lokals;

— die Zurverfügungstellung — unter welchem Rechtstitel auch immer — einer Schankerlaubnis
durch eine Brauerei.“

Zu beachten ist auch, dass in jedem dieser Berichte der vertrauliche Charakter dieser Auslegungen der
Vereinbarung betont wird. Darüber hinaus wird im Bericht der Sitzung vom 7. Oktober 1986
festgehalten, dass die Bierbrauer vereinbarten, die Dokumente zur Auslegung der Vereinbarung nicht
zu erwähnen und „die Vorgehensweise in Verbindung mit der Bierklausel auszuführen, ohne darauf
zu verweisen“.

(10) In Artikel 3 der Vereinbarung werden die verschiedenen Kategorien von Schankstättenbetreibern
aufgezählt, die zur Einhaltung einer Bierklausel verpflichtet sein können. Dazu gehören Betreiber von
Schankwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Zeltplätzen und alle anderen Bierverkaufsstellen sowie
die Bierverleger.

(11) Artikel 4 legt fest, dass „die unterzeichneten Brauereien selbst auf jeglichen Verkauf von Bier in einer
Schankstätte, die gemäß den Bestimmungen des gegenständlichen Übereinkommens einer anderen
unterzeichneten Brauerei zugesichert ist, verzichten und sich verpflichten, ihren Bierverlegern diesen
streng zu untersagen“.

(12) Weiter präzisiert Artikel 4, dass im Fall einer wiederholten Zuwiderhandlung eines Bierverlegers
gegen die Vereinbarung folgendermaßen vorzugehen ist: „Die an der Vereinbarung beteiligte Brauerei
erbringt einen formellen Beweis, dass ihr Kunde das Bier einer konkurrierenden Brauerei verkauft
und dann, falls notwendig, den Kunden auf die Bezugsvereinbarung hinweisen. Ebenso übermittelt
sie dem betreffenden Bierverleger diese Vereinbarung und ermahnt ihn, weitere Bierlieferungen zu
unterlassen. Gleichzeitig ersucht sie die konkurrierende Brauerei, ihren Bierverleger vorzuladen und
in gebührender Form aufzufordern, alle Lieferungen an den vertraglich mit der anderen Brauerei
verbundenen Kunden zu unterlassen, um jegliche Mittäterschaft der konkurrierenden Brauerei an den
unlauteren Wettbewerbshandlungen des Verlegers zu vermeiden“.

(13) Durch Artikel 5 der Vereinbarung verpflichten sich alle beteiligten Brauereien dazu, „vor dem
Abschluss und/oder der Durchführung einer Bierlieferungsvereinbarung mit einem Schankstättenbe-
treiber, der vorher durch eine andere Brauerei beliefert wurde, sich bei dieser über das Vorliegen einer
‚Bierklausel‘ zu deren Gunsten zu informieren“. Eine Brauerei, die es verabsäumt, vorher Informa-
tionen einzuholen, hat der Brauerei, die Lieferant der Schankstätte ist, eine Geldbuße im Gegenwert
von 100 Hektolitern Pilsbier zu zahlen (Artikel 6).

(19) Unterlage Nr. 37800, S. 616-618.
(20) Unterlage Nr. 37800, S. 620-624.
(21) Eine Lizenz für den Ausschank von Getränken.
(22) Unterlage Nr. 37800, S. 628.
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(14) Für den Fall, dass eine beteiligte Brauerei trotz der ihr mitgeteilten Informationen über bestehende
Bezugsbindungen mit einer bereits durch eine andere beteiligte Brauerei belieferten Schankstätte
einen Vertrag abschließt oder diese mit Bier beliefert, sieht Artikel 7 der Vereinbarung vor, dass der
neue Lieferant dem früheren eine Entschädigung in der Höhe des Gegenwerts von 750 Hektolitern
Pilsbier, unbeschadet einer zusätzlichen, durch Schiedsspruch festzulegenden Entschädigung,
schuldet.

(15) Im Fall von Streitigkeiten und Auseinandersetzungen ist vorgesehen, dass auf Ersuchen einer der
Brauereien der Vorsitzende des luxemburgischen Brauereiverbandes die Parteien zu einer Schlich-
tungsverhandlung einlädt und dass der Streitfall in einem Schiedsverfahren behandelt wird, wenn
keine gütliche Einigung erfolgt (Artikel 8 und 9).

(16) Artikel 11 der Vereinbarung legt fest, dass bei einer Fusion zwischen einer unterzeichneten Brauerei
mit einer ausländischen Brauerei oder bei einer Mehrheitsbeteiligung, durch die eine ausländische
Brauerei eine unterzeichnete Brauerei kontrolliert, die Vereinbarung jederzeit gegenüber der ausländi-
schen Brauerei aufgekündigt werden kann. Dies gilt auch im Fall der Zusammenarbeit einer der
unterzeichneten Brauereien mit einer ausländischen Brauerei, durch die es zum Verkauf von ausländi-
schen Bieren in luxemburgischen Schankstätten käme.

(17) Gemäß Artikel 12 gilt die Vereinbarung unbefristet. Abgesehen von den in Artikel 11 vorgesehenen
Fällen kann die Vereinbarung von den beteiligten Brauereien nur per Einschreiben mit einer Kündi-
gungsfrist von zwölf Monaten gekündigt werden. Festzuhalten ist auch, dass es vor der gegenständli-
chen Vereinbarung bereits seit 1938 mehrere andere Vereinbarungen dieser Art mit dem gleichen
Gegenstand und den gleichen Vertragsparteien gab (23).

(18) Die Vereinbarung wird durch eine Absichtserklärung ergänzt, die von den fünf beteiligten Braue-
reien (24) ebenfalls am 8. Oktober 1985 unterzeichnet wurde und in der es heißt, dass Battin „durch
den Verkauf der Biere seines Konzessionsgebers, der ‚Bitburger Brauerei Th. Simon‘, Deutschland, mit
den derzeit praktizierten Vertriebsformen und -modalitäten nicht gegen Artikel 2 verstößt“. In der
Erklärung wird präzisiert, dass „die vorliegende Vereinbarung jederzeit gegenüber der Brauerei Battin
gekündigt werden kann, sollte es in Hinkunft durch eine Änderung entweder der Form oder der
Modalitäten dieses Vertriebs oder durch eine merkliche Steigerung des Volumens zu einer Störung
des derzeitigen Absatzgleichgewichts kommen“.

(19) Am 2. Dezember 1986 schließlich wurde die Vereinbarung erneut durch eine zweite Absichtserklä-
rung (25) ergänzt, die festlegt, dass die beteiligten Brauereien „erklären, einer anderen luxemburgi-
schen Brauerei den Vorrang für die Kundenakquisition und den Abschluss einer Bezugsvereinbarung
einräumen zu wollen, falls schriftliche Angaben der im Vertragsverhältnis stehenden Brauerei Anlass
zur Vermutung geben, dass einer ihrer Kunden … abgeworben wird und im Begriff ist, eine
Bezugsvereinbarung mit einer ausländischen Brauerei abzuschließen“. Darüber hinaus sieht diese
Erklärung eine Ausgleichsregelung vor, wenn es einer der beteiligten Brauereien gelingt, durch dieses
Vorrangsystem mit einem früheren Kunden einer anderen beteiligten Brauerei einen Bierlieferungs-
vertrag abzuschließen. In diesem Fall bietet die vertragsschließende Brauerei der Brauerei, die früher
den Vertrag hatte, zum Ausgleich einen ihrer Kunden an, der sich in einer ähnlichen Situation
befindet.

1.5. DURCHFÜHRUNG DER VEREINBARUNG

(20) Die der Kommission vorliegenden Unterlagen zeigen, dass alle Parteien außer Wiltz den Artikel 5 der
Vereinbarung (Verpflichtung, sich vor Belieferung einer Schankstätte über das etwaige Vorliegen einer
Bierklausel zu informieren) (26) angewandt haben. Als Beispiele können folgende Vorkommnisse
angeführt werden:

a) Briefwechsel zwischen Bofferding und Diekirch im April 1989 (27) über das Vorliegen einer
Brauereivereinbarung bezüglich einer Schankstätte in Differdange;

b) Schreiben vom 20. Mai 1996 (28), das Bofferding an Diekirch richtete, um sich über das etwaige
Bestehen einer Bierklausel für eine Schankstätte in Rosport zu informieren;

c) Schreiben vom 7. Februar 1997 (29) von Bofferding an Mousel zur Bestätigung, dass die Schank-
stätte [Name der Schankstätte] nicht mehr durch eine Bierklausel gebunden war, und die positive
Antwort darauf vom 21. Februar 1997 (30);

(23) Quelle: Brief der Rechtsanwälte der Interbrew vom 23.3.2000.
(24) Unterlage Nr. 37800, S. 20.
(25) Unterlage Nr. 37800, S. 21.
(26) Siehe Randnummer 13.
(27) Unterlage Nr. 37800, S. 249-250.
(28) Unterlage Nr. 37800, S. 449.
(29) Unterlage Nr. 37800, S. 131.
(30) Unterlage Nr. 37800, S. 132.
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d) Antwort von Battin auf das Auskunftsverlangen der Kommission (31), in der die Brauerei zugibt,
sich zwei oder drei Mal bei einer anderen Brauerei danach erkundigt zu haben, ob ein Kunde
vertraglich gebunden war, und „[…] durch die per Telefax erhaltene Auskunft der betroffenen
Brauerei die gewünschten Informationen erhalten zu haben, die uns Aufschluss für unsere weitere
Vorgehensweise gab“;

e) Antwort von Bofferding auf das Auskunftsverlangen der Kommission (32), in der die Brauerei
angibt, dass „[…] die Regel der vorherigen Einholung von Informationen in der Mehrheit der Fälle
angewandt wurde“.

(21) In Hinblick auf die Anwendung der Artikel 8 und 9 der Vereinbarung über das Schlichtungsver-
fahren und das Schiedsverfahren erwähnt Diekirch vier Streitfälle (33) mit Bofferding bezüglich des
Vorliegens oder der Gültigkeit einer Bierklausel zugunsten einer der beiden Brauereien. Diese
Streitigkeiten fielen in folgende Zeiträume:

a) Dezember 1992 bis August 1996 (Streitfall [Name der Schankstätte] in Kayl);

b) Januar 1996 bis August 1996 (Streitfall [Name des Schankwirtes]);

c) Juni 1996 bis August 1996 (Streitfall [Name der Schankstätte] in Differdange);

d) November 1993 bis April 1998 (Streitfall [Name der Schankstätte] in Diekirch).

(22) Bofferding bestätigt, im Streitfall [Name des Schankwirtes] Artikel 8 der Vereinbarung in Anspruch
genommen zu haben (34), und gibt an, dass dieser im Oktober 1996 durch eine Einigung über den
Austausch von Schankstätten zwischen den beiden Brauereien beendet wurde.

(23) Mousel stellte auch den Bericht einer Sitzung des luxemburgischen Brauereiverbandes vom 29. März
1988 (35) zur Verfügung, in dem auf Artikel 5 der Vereinbarung Bezug genommen wird und im
Zusammenhang mit der Auseinandersetzung zwischen zwei Bierbrauern auf die Rolle des Vorsit-
zenden des Verbandes bei der Suche nach einem Kompromiss hingewiesen wird.

(24) Der zwischen den Parteien anlässlich dieser Auseinandersetzungen erfolgte Briefwechsel enthält
zahlreiche Hinweise auf die durch die Vereinbarung auferlegten Verpflichtungen und insbesondere
auf die in Artikel 7 vorgesehene Strafe bei Verstoß gegen Artikel 4 (Gewährleistung der Bierklauseln).
In ihrem Schreiben vom 20. Juli 1996 (36) wirft zum Beispiel Diekirch Bofferding vor, vor dem
[Name der Schankstätte] in Diekirch, einer an Diekirch gebundenen Schankstätte, Werbung gemacht
zu haben. In dem Schreiben heißt es weiter: „Ihre Vorgehensweise steht eindeutig im Widerspruch zu
der zwischen den Brauereien abgeschlossenen Vereinbarung. Unter Berufung auf Artikel 7 dieser
Vereinbarung fordern wir Sie auf, uns nach Erhalt dieses Schreibens die vorgesehen Entschädigung
im Wert von 750 hl, d. h. 750 × 4 590 = 3 442 500 FRF, zukommen zu lassen“. Am 5. Juni
1996 (37) beschuldigt Diekirch Bofferding eines „offenkundigen Verstoßes gegen die unter den
Brauereien abgeschlossene Vereinbarung“ in Bezug auf ein Café in Differdange und verlangt die
Zahlung „der in Artikel 7 der Vereinbarung vorgesehenen Entschädigung“. In ihrem an den Vorsit-
zenden des Brauereiverbandes gerichteten Schreiben vom 16. April 1996 (38) betreffend das Café
„Am Chalet“ in Waldhausen besteht Bofferding schließlich „auf der Anwendung der in der Vereinba-
rung zwischen den Brauereien vorgesehenen Sanktionen“ gegen Diekirch.

(25) Ebenso ist festzuhalten, dass es bei der Zusammenkunft der Vertreter von Bofferding und Diekirch,
die mit dem Ziel einer gütlichen Einigung am 19. März 1996 in Anwesenheit des Vorsitzenden des
luxemburgischen Brauereiverbandes stattfand, dieser laut dem nach diesem Treffen erstellten Proto-
koll (39) erklärte, dass „auch wenn die Bestimmungen der Vereinbarung zwischen den Brauereien
keine Rechtsgültigkeit haben, ist der Geist, in dem diese getroffen wurden, ausschlaggebend. Es geht
darum, ein Zerwürfnis unter den Brauereien und insbesondere eine daraus folgende gerichtliche
Verurteilung und das massive Vordringen ausländischer Brauereien auf unserem Markt zu
vermeiden“.

(31) Antwort von Battin vom 10.3.2000.
(32) Antwort von Bofferding vom 13.3.2000.
(33) Antwort von Diekirch vom 13.3.2000.
(34) Antwort der Bofferding vom 13.3.2000.
(35) Unterlage Nr. 37800, S. 70-71.
(36) Unterlage Nr. 37800, S. 216.
(37) Unterlage Nr. 37800, S. 252.
(38) Unterlage Nr. 37800, S. 337-338.
(39) Unterlage Nr. 37800, S. 339.
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(26) Schließlich ist zu erwähnen, dass keine der beteiligten Brauereien vor der Übermittlung der Mittei-
lung von Beschwerdepunkten der Kommission am 2. Oktober 2000 ausdrücklich von der Vereinba-
rung zurückgetreten ist (40).

2. STELLUNGNAHMEN DER PARTEIEN

(27) Nach der Übermittlung des Textes der Vereinbarung durch die Interbrew (41) sandte die Kommission
Auskunftsverlangen an die Parteien und an den luxemburgischen Brauereiverband. Am 29.
September 2000 nahm die Kommission die Mitteilung von Beschwerdepunkten in Bezug auf die vier
Unternehmen, an die diese Entscheidung gerichtet ist, an. Alle Parteien außer Battin antworteten mit
schriftlichen Stellungnahmen auf die Beschwerdepunkte der Kommission. Am 13. März 2001 fand
eine Anhörung statt, bei der Bofferding und Wiltz mündlich Stellung nahmen. Die wichtigsten
Bemerkungen der Parteien können folgendermaßen zusammengefasst werden.

2.1. KEIN VORLIEGEN EINER WETTBEWERBSBESCHRÄNKENDEN ZIELSETZUNG

2.1.1. VEREINBARUNGEN BEZÜGLICH DER GEGENSEITIGEN ACHTUNG DER BIERKLAUSELN UNTER DEN
AN DER VEREINBARUNG BETEILIGTEN BRAUEREIEN

(28) Bofferding und Wiltz betonen, dass das Ziel der Vereinbarung darin bestand, „Konflikte zu verhin-
dern und zu regeln“, die sich im Zusammenhang mit der Einhaltung und dem gegenseitigen Schutz
von Bierklauseln (Artikel 1 der Vereinbarung) ergeben können. Sie weisen insbesondere darauf hin,
dass durch die Vereinbarung bestimmte, aus der luxemburgischen Rechtsprechung resultierende
Probleme bei der Anwendung dieser Klauseln gelöst werden sollten (siehe Randnummern 30 bis 33).

(29) Bofferding und Wiltz räumen jedoch ein, dass die Vereinbarung auch für bestimmte Beziehungen
zwischen Brauern und Schankbetreibern gilt, bei denen keinerlei Liefervertrag oder Bierklausel
vorliegen, wenn sich die Brauerei darauf beschränkt, die Ausstattung einer Schankstätte zu finan-
zieren oder eine Schankerlaubnis zu übernehmen, ohne einen Vertrag mit dem Schankstättenbe-
treiber abzuschließen bzw. ohne ihm eine Alleinbezugsvereinbarung aufzuerlegen (42). Bofferding
erklärt, dass die Vereinbarung auf Verlangen des für Rechtsfragen zuständigen Vorstandsmitglieds
von Diekirch in diesem Sinn geändert wurde. Dieser habe befürchtet, dass Bofferding in ein Café mit
Pacht investiere und den Alleinbezugsvertrag mit der deutschen Brauerei Binding (mit der sie gute
Beziehungen unterhielt) abschließen lasse. Bofferding fügt hinzu, dass sie nicht die Absicht hatte so
vorzugehen und dass diese Bestimmung niemals angewandt wurde.

(30) Hinsichtlich der Anwendung der Vereinbarung auf Lieferverträge, die eine Bierklausel im Sinne von
Artikel 2 enthalten, muss zwischen zwei Situationen unterschieden werden. Im ersten Fall geht es um
Verträge, die aufgrund einer Tendenz in der luxemburgischen Judikatur, die wiederum durch die
französische Rechtsprechung beeinflusst wurde, ungültig waren. In der Zeit, als die Vereinbarung
abgeschlossen wurde, erklärten die luxemburgischen Gerichte die Bierklauseln tatsächlich aufgrund
der nicht festgelegten Mengen und Preise, d. h., wenn die vom Bierbrauer zu liefernden Mengen oder
die vom Schankwirt zu zahlenden Preise weder festgelegt noch festlegbar waren, für ungültig. Nach
den Aussagen Bofferdings wurde infolge einer Änderung der französischen Rechtsprechung am 1.
Dezember 1995 (43) das Argument der Unbestimmtheit der Mengen oder Preise in Luxemburg kaum
mehr geltend gemacht und in einer im März 1996 (44) in erster Instanz gefällten Entscheidung wurde
schließlich diese in Frankreich erfolgte Änderung bestätigt. Aufgrund dieser früheren Rechtsprechung
konnte ein skrupelloser Schankstättenbetreiber, der von einer ersten Brauerei, an die er durch eine
Bierklausel gebunden war, finanzielle Vorteile eingeräumt bekommen hatte, das Vorliegen dieser
Klausel verheimlichen und einen zweiten Vertrag mit einer anderen Brauerei zu günstigeren Bedin-
gungen unterzeichnen. Der Schankstättenbetreiber wusste, dass die erste Brauerei keine Rückerstat-
tung der Kosten verlangen konnte, da ihr Vertrag ungültig war. Gemäß den Angaben der Parteien
galt die Vereinbarung nur deshalb für alle Bierklauseln „unabhängig von ihrer Rechtsgültigkeit, Dauer
und/oder Einwendbarkeit“ (Artikel 2 der Vereinbarung), damit aus dieser Rechtslage resultierende
Streitigkeiten vermieden werden konnten. Demnach sind sie der Auffassung, dass diese Formulierung
keinerlei weitere Verpflichtung für die Parteien mit sich brachte.

(40) Siehe Randnummer 17 betreffend die Kündigung der Vereinbarung.
(41) Siehe Randnummer 2.
(42) Siehe Randnummer 9.
(43) Entscheidungen des französischen Kassationsgerichtshofes vom 1. Dezember 1995 in den Rechtssachen Compa-

gnie Atlantique de Téléphone/Sunaco; Cofratel/Bechtel France; Vassali/Gagnaire und Société Le Montparnasse/GST
Alcatel Bretagne, Gazette du Palais vom 8.12.1995.

(44) Urteil II Nr. 180/96 des Tribunal d'arrondissement von Luxemburg vom 6. März 1996 in der Rechtssache
Brasserie Nationale/Jacoby.
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(31) Bofferding fügt hinzu, dass die Artikel 8 und 9 der Vereinbarung über die Schlichtung oder das
Schiedsverfahren in dieser ersten Situation auf alle Fälle mehr Gewicht haben als Artikel 2. Im
Streitfall hätten diese Artikel die Anwendung der Rechtsvorschriften einschließlich derjenigen in
Bezug auf die Gültigkeit von Bierklauseln gewährleistet. Schließlich bestätigt Bofferding, dass sie bei
der Anwendung der Regelung über das vorherige Einholen von Informationen gemäß Artikel 5 eine
Kopie einer etwaigen entgegenstehenden, mit einer anderen Brauerei abgeschlossenen Bierklausel zu
verlangen pflegte und ausschließlich aufrechte und gültige Alleinbezugsvereinbarungen berücksich-
tigte (vorbehaltlich der Frage der unbestimmten Mengen und Preise).

(32) Die zweite Situation betrifft Lieferverträge, die nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts in
Luxemburg gültig sind. Bofferding erklärt, dass es bei diesen Verträgen aufgrund der luxemburgi-
schen Rechtsprechung andere Probleme gab und weiterhin gibt. Erstens kann eine Brauerei, die mit
einer bereits durch eine gültige Bierklausel an eine andere Brauerei gebundenen Schankstätte eine
Bierklausel abschließt — zum Beispiel weil der Schankwirt das Bestehen dieser Klausel verheimlicht
—, wegen Mittäterschaft geklagt werden. Denn in der Tat wird die Brauerei zum Mittäter bei der
Verletzung des ersten Vertragsverhältnisses durch den Schankbetreiber und haftet mit ihm solida-
risch. Zweitens verfügen die luxemburgischen Brauereien nicht über die nötigen rechtlichen Mittel,
um die Einhaltung ihrer Bierklauseln sicherzustellen. Insbesondere würde das Bürgerliche Gesetz-
buch, der luxemburgische Code Civil, lediglich die Zahlung einer Entschädigung bei Vertragsverlet-
zung vorsehen, dem Brauer aber grundsätzlich keine Möglichkeit bieten, den Vertrag durch eine
Erfüllungsklage durchzusetzen. Das Verfahren der einstweiligen Verfügung stelle auch kein effizientes
Mittel dar, und eine Ladung in der Angelegenheit vor Gericht würde ein mindestens drei Jahre langes
Verfahren bedeuten.

(33) Im Zusammenhang mit diesen gültigen Lieferungsverträgen vertritt Bofferding die Meinung, dass eine
Wettbewerbsbeschränkung einzig und allein durch die Alleinbezugsverpflichtung für den Schankstät-
tenbetreiber in diesen Verträgen und nicht durch die Vereinbarung gegeben sein könnte. Nach
Ansicht dieser Partei gab es keinerlei Schutz über den Ablauf einer Bierklausel hinaus, und der
Schankstättenbetreiber konnte seinen Vertrag jederzeit kündigen und die Konsequenzen daraus
tragen. Sie fügt hinzu, dass es weder das Ziel noch die Folge von Wettbewerbsregeln sein kann,
Vertragsverletzungen zu begünstigen.

(34) Außerdem äußert Bofferding die Ansicht, dass die Vereinbarung keine „bezweckte“ Zuwiderhandlung
darstellen kann, da sich die bezweckten Wettbewerbsbeschränkungen im Allgemeinen auf Preisab-
sprachen oder absolute Gebietsaufteilungen beschränkten. Die Kommission konnte außerdem ihrer
Ansicht nach nicht auf das Vorliegen einer schließen, ohne den rechtlichen und wirtschaftlichen
Zusammenhang der Vereinbarung sowie das Verhalten der Parteien zu prüfen. Dabei stützt sich die
Partei auf die Urteile in den Rechtssachen IAZ (45) und Volkswagen (46).

2.1.2. BESTIMMUNGEN IN HINBLICK AUF AUSLÄNDISCHE BRAUEREIEN (DRITTPARTEIEN DER VEREINBA-
RUNG)

(35) Bezüglich der Artikel 11 und 12 der Vereinbarung über ausländische Brauereien stellt Bofferding fest,
dass diese ohne jegliche Rechtswirkung geblieben sind. Die Partei ist der Ansicht, dass die Bemerkung
des Vorsitzenden des luxemburgischen Brauereiverbandes (47) über ausländische Bierbrauer keinerlei
Bedeutung hat und nur für ihn selbst gilt.

(36) Wiltz fragt sich, wie sich die beteiligten Brauereien durch das Verfahren der vorherigen Konsultation
den Vorrang in der Kundenakquisition hätten sichern können, da doch ein Bierlieferungsvertrag
zwischen einer Brauerei und einem Schankstättenbetreiber abgeschlossen wird, wobei der letztere die
Freiheit hat, ihn mit der Brauerei abzuschließen, die ihm die besten Bedingungen bietet, unabhängig
davon, ob es sich dabei um eine luxemburgische oder eine ausländische Brauerei handelt.

(37) In Bezug auf Artikel 11, der die Aufkündigung der Vereinbarung gegenüber einer Partei erlaubt, die
mit einer ausländischen Brauerei fusioniert oder zusammenarbeitet, betont Wiltz, dass diese Bestim-
mung keine Auswirkungen auf den Wettbewerb hat, da sie eine Option und keine Verpflichtung
darstellt. Wie Bofferding ist auch diese Partei der Ansicht, dass die Bemerkung des Vorsitzenden des
luxemburgischen Brauereiverbandes nicht relevant ist.

(45) Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 8.11.1983, IAZ International Belgium
u.a./Kommission, verbundene Rechtssachen 96-102, 104, 105, 108 und 110/82, Slg. 1983, 3369, Randnum-
mern 23 bis 25.

(46) Urteil des Gerichts erster Instanz vom 6. Juli 2000, Volkswagen AG/Kommission, T-62/98, Slg. 2000 II-2707,
Randnummer 178.

(47) Siehe Randnummer 25.
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2.2. KEIN VORLIEGEN EINER MERKLICHEN WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNG

(38) Bofferding vertritt den Standpunkt, dass die Kommission die Spürbarkeit der angeblichen Wettbe-
werbsbeschränkungen nicht nachgewiesen und es verabsäumt hat, den relevanten Markt zu defi-
nieren und die Marktstruktur sowie die Positionen der Parteien auf diesem Mark zu analysieren.

(39) Bofferding und Wiltz berufen sich auch auf die Bekanntmachung der Kommission über Vereinba-
rungen von geringer Bedeutung, die nicht unter Artikel 85 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaften fallen (48), (im Folgenden: De-minimis-Bekanntmachung), und insbe-
sondere ihre Randnummer 19, in der die Kommission erklärt, dass sie Artikel 81 Absatz 1
EG-Vertrag nicht auf Klein- und Mittelbetriebe (KMU) anwendet. Darüber hinaus betont Bofferding,
dass der in Randnummer 20 der De-minimis-Bekanntmachung vorgesehene Vorbehalt, der der
Kommission dennoch ein Vorgehen gegen Vereinbarungen unter KMU gestattet, wenn diese den
Wettbewerb in einem wesentlichen Teil des relevanten Marktes erheblich behindern, im vorliegenden
Fall nicht zutrifft.

2.3. ANWENDUNG DER VEREINBARUNG

(40) Bofferding behauptet, dass sich die Anwendung der Vereinbarung auf die Vorabinformation sowie
auf einen einzigen Fall einer Schlichtung beschränkt hat und dass die Bestimmungen über ausländi-
sche Brauereien nicht angewandt wurden.

(41) Die Brauerei Wiltz betont, keine einzige Bestimmung der Vereinbarung angewandt zu haben und
hält fest, dass Artikel 11 nicht auf Diekirch und Mousel — trotz deren Zusammenarbeit mit der
Interbrew — angewandt wurde.

2.4. KEINE AUSWIRKUNGEN

(42) Bofferding vertritt die Meinung, dass die Vereinbarung keinerlei Auswirkungen, weder auf den
Wettbewerb zwischen den Parteien noch auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten, gehabt hat.
Hinsichtlich der tatsächlichen Auswirkungen stützt sie sich insbesondere auf die Schwankungen der
Marktanteile einiger beteiligter Brauereien und den Anstieg der Einfuhren während des Gültigkeits-
zeitraums der Vereinbarung sowie auf das im Vergleich zur Situation in anderen Mitgliedstaaten
relativ hohe Niveau der Einfuhren. Wiltz hält fest, dass einerseits die Bierimporte in Luxemburg von
1989 bis 1998 um 200 % zunahmen und andererseits die Interbrew trotz der Vereinbarung Zugang
zum luxemburgischen Markt fand.

(43) In Hinblick auf mögliche Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen Handel meint Bofferding, dass
bei einer Vereinbarung, deren Anwendung sich auf das Gebiet eines einzigen Staates beschränkt,
Auswirkungen auf die Preise oder eine verstärkte nationale Abschottung vorliegen müssen, damit
man von Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen Handel sprechen kann. Die Partei betont, dass
sich die Kommission nicht auf den Zweck der Vereinbarung oder den Verkaufsanteil der Parteien im
betreffenden Sektor beschränken kann. Schließlich vertritt sie die Auffassung, dass die Kommission
nicht aufgezeigt hat, wie die zwischen Brauereien und Schankbetreibern vereinbarten Beschrän-
kungen den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen könnten.

3. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

3.1. VERSTOSS GEGEN ARTIKEL 81 ABSATZ 1 EG-VERTRAG

(44) Gemäß Artikel 81 Absatz 1 des EG-Vertrags sind „alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, …,
welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinde-
rung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes
bezwecken oder bewirken, insbesondere … die Aufteilung der Märkte … mit dem Gemeinsamem
Markt unvereinbar und verboten“.

3.1.1. VEREINBARUNGEN ZWISCHEN UNTERNEHMEN

(45) Die gegenständliche Vereinbarung ist eine Vereinbarung im Sinne von Artikel 81 Absatz 1 EG-
Vertrag.

(46) Die fünf, unter Randnummer 3 angeführten Unternehmen, die die Vereinbarung unterzeichnet haben
(und von denen zwei inzwischen fusioniert haben) sind Unternehmen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 EG-Vertrag.

(48) ABl. C 372 vom 9.12.1997, S. 13.
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3.1.2. BEZWECKTE EINSCHRÄNKUNG DES WETTBEWERBS

(47) Zweck der Vereinbarung ist in erster Linie die Einschränkung des Wettbewerbs unter den beteiligten
Brauereien durch die Beibehaltung ihrer jeweiligen Kunden im Gaststättengewerbe in Luxemburg.
Das ergibt sich aus den Artikeln 4 und 5 der Vereinbarung sowie aus den Artikeln 6 und 7, die bei
Verstoß gegen diese Bestimmungen Sanktionen vorsehen (siehe Randnummern 48 bis 66). Darüber
hinaus zielt die Vereinbarung darauf ab, den Zugang ausländischer Brauereien zum luxemburgischen
Gaststättengewerbe zu verhindern. Dieser zweite wettbewerbsbeschränkende Zweck geht insbeson-
dere aus der zweiten, mit der Vereinbarung verbundenen Erklärung hervor (siehe Randnummern 67
bis 73).

3.1.2.1. Einschränkung des Wettbewerbs zwischen luxemburgischen Brauereien

(48) Artikel 4 der Vereinbarung untersagt jeder beteiligten Brauerei sowie ihren Verlegern strikt die
Lieferung von Bier an Schankstätten, die anderen luxemburgischen Brauereien „zugesichert“ [garan-
ties] wurden (49). Die Kommission wird zunächst darlegen, dass dieses Verbot in drei Fallkonstella-
tionen gilt, wobei in jedem dieser Fälle eine Wettbewerbsbeschränkung vorliegt:

1. wenn ein Liefervertrag oder eine Bierklausel gänzlich fehlen (siehe Randnummern 50 bis 51);

2. wenn die Bierklausel ungültig oder nicht einwendbar ist (siehe Randnummern 52 bis 55);

3. wenn eine Bierklausel gültig ist (siehe Randnummern 56 bis 58).

Die Kommission wird dann aufzeigen, dass die gegenständlichen Wettbewerbsbeschränkungen als
bezweckte Beschränkungen einzustufen sind — trotz des rechtlichen Kontexts, in dem sie nach
Ansicht der Parteien zu sehen sind (siehe Randnummern 59 bis 63).

(49) Artikel 5 der Vereinbarung über das Verfahren der Vorabinformation muss insofern in Verbindung
mit Artikel 4 gesehen werden, als er auf die Durchsetzung dieses Artikels abzielt (siehe Randnummer
64).

1. Fehlen eines Liefervertrages oder einer Bierklausel

(50) Das Verbot von Artikel 4 gilt hier, wenn eine beteiligte Brauerei die Einrichtung einer Schankstätte
finanziert oder eine Schankerlaubnis übernimmt, ohne mit dem Schankstättenbetreiber einen Vertrag
abzuschließen oder ihm eine Alleinbezugsklausel (50) aufzuerlegen. In dieser Situation ist die Wettbe-
werbsbeschränkung offensichtlich: Die Vereinbarung hindert den Schankwirt, der durch eine luxem-
burgische Brauerei beliefert wird, aber nicht durch eine Alleinbezugsklausel gebunden ist, daran, sich
von anderen luxemburgischen Brauereien beliefern zu lassen. Dabei behält einerseits die erste
Brauerei ihren Kunden, andererseits werden der Schankstättenbetreiber und dritte Brauereien in ihrer
Handlungsfreiheit eingeschränkt.

(51) Die Kommission ist der Ansicht, dass das von Bofferding für die Anwendung der Vereinbarung auf
diesen ersten Fall angeführte Motiv nicht überzeugend ist (51). Zunächst lässt sich nur schwer
erkennen, welches Interesse Diekirch daran gehabt haben könnte, den Schutz der Vereinbarung auf
Verträge auszudehnen, die von ihrem Konkurrenten — Bofferding — finanziert und von einer
ausländischen Brauerei — Binding — abgeschlossen werden. Weiter scheint die Änderung für das
angeführte Ziel wenig geeignet: anstatt ausdrücklich auf Vorgänge einzugehen, in die dritte Braue-
reien involviert sind, wird die Definition der Bierklausel auf allgemeinere Art und Weise erweitert.
Schließlich treffen die von Bofferding vorgebrachten Rechtfertigungen, die auf den Einfluss der
Judikatur hinweisen, offensichtlich auf diesen ersten Fall keineswegs zu.

(49) Siehe Randnummer 11.
(50) Siehe unter Randnummer 9 die von den Parteien auf den Sitzungen vom 7. Oktober 1986 und 2. Dezember

1986 vereinbarte Auslegung.
(51) Siehe Randnummer 29.
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2. Ungültige oder nicht einwendbare Bierklausel

(52) Das Verbot in Artikel 4 gilt auch, wenn eine beteiligte Brauerei eine Alleinbezugsvereinbarung
abschließt, die ungültig oder nicht einwendbar ist („unabhängig von ihrer Rechtsgültigkeit, Dauer
und/oder Einwendbarkeit (52)“). In diesem Fall geht die Vereinbarung über die durch das Gesetz
vorgesehenen Beschränkungen insofern hinaus, als sie die Parteien dazu verpflichtet, Bierklauseln
einzuhalten, die entweder in Hinblick auf die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts des Landes oder
des Wettbewerbsrechts nicht gültig oder nicht einwendbar sind, zum Beispiel aufgrund der Verlet-
zung der vertraglichen Verpflichtungen der Brauerei gegenüber dem Schankstättenbetreiber. Somit
schränken die Parteien ihre Handlungsfreiheit ein und verschaffen einander Vorteile in Hinblick auf
die Beibehaltung ihrer Kunden und ihre Rechtssicherheit, die sie unter normalen Wettbewerbsbedin-
gungen nicht erreichen könnten.

(53) Zunächst ist es unrichtig, wenn Bofferding (53) behauptet, dass Artikel 2 nichts zu den gesetzlichen
Verpflichtungen der Parteien hinzufügt. Im Gegenteil: Wenn die Vereinbarung die Parteien dazu
verpflichtet, Alleinbezugsverträge einzuhalten, die nach der damaligen luxemburgischen Rechtspre-
chung ungültig waren, geht sie eindeutig über die aus dem bürgerlichen Recht resultierenden
Verpflichtungen, wie sie von den Gerichten des Landes ausgelegt werden, hinaus. Außerdem widersp-
richt sich Bofferding, wenn sie einerseits behauptet, dass der einzige Zweck von Artikel 2 darin
bestand, das durch die Judikatur bedingte Problem der Ungültigkeitserklärung der Verträge zu lösen,
und andererseits feststellt, dass im Streitfall die für die Schlichtung und das Schiedsverfahren
geltenden Bestimmungen gegenüber diesem Artikel Vorrang haben, so dass man die Rechtsvor-
schriften einschließlich derjenigen über die Rechtsgültigkeit der Verträge (54) hätte anwenden müssen.

(54) Im Übrigen wurde die Tendenz in der Rechtsprechung, die aufgrund der Unbestimmtheit der Preise
und Mengen zur Ungültigkeitserklärung der Verträge geführt hatte, ab März 1996 (55) in Luxemburg
nicht mehr weiterverfolgt. Die Parteien haben jedoch zu diesem Zeitpunkt die Vereinbarung nicht
aufgehoben.

(55) Außerdem: entgegen den Behauptungen der Parteien (56) betrifft der Ausdruck „unabhängig von ihrer
Rechtsgültigkeit, Dauer und/oder Einwendbarkeit“ nicht nur Verträge, die aufgrund der Unbestimmt-
heit der Preise oder Liefermengen ungültig waren. Diese allgemeine Formulierung erweitert die
Garantie von Artikel 4 auf Verträge, die auch aus anderen Gründen ungültig oder nicht einwendbar
waren. Der Rechtsanwalt von Bofferding beruft sich zum Beispiel auf die Anwendbarkeit der
Vereinbarung (57) in einem Streitfall, der die vorzeitige Kündigung einer Bierklausel durch den
Schankstättenbetreiber und nicht ihre Ungültigkeit aufgrund der unbestimmten Preise oder Mengen
betraf (58). Die Behauptung Bofferdings, sie habe die Vereinbarung nur auf laufende oder rechtsgültige
Verträge angewandt (vorbehaltlich der Frage der unbestimmten Preise oder Mengen) (59), wurde somit
widerlegt. Auf alle Fälle hat die Tatsache, dass eine der Parteien einer Vereinbarung einseitig
beschließt, die Umsetzung auf bestimmte Situationen zu beschränken, keinerlei Einfluss auf die
Auslegung dieser Vereinbarung. Wenn den Parteien einzig und allein daran gelegen war, das Problem
durch die bestehende Rechtsprechung zu lösen, hätten sie eine geeignetere Formulierung wählen
können.

3. Bestehen einer gültigen Bierklausel

(56) Artikel 4 gilt auch für Bierklauseln, die völlig rechtskräftig und einwendbar sind. Selbst in diesem Fall
ist die Vereinbarung restriktiver als die Bestimmungen des luxemburgischen bürgerlichen Rechts.
Erstens geht das den beteiligten Brauereien durch Artikel 4 auferlegte Verbot weiter als das Wettbe-
werbsverbot, dem bestimmte Schankstätten unterliegen. Es zeigt sich, dass die von einigen Parteien

(52) Siehe Randnummer 8.
(53) Siehe Randnummer 30.
(54) Siehe Randnummer 31.
(55) Siehe Randnummer 30.
(56) Siehe Randnummer 30.
(57) Siehe Schreiben des Rechtsanwalts von Bofferding vom 19.8.1996, Unterlage Nr. 37800, S.324.
(58) Unterlage Nr. 37800, S. 406 und 418.
(59) Siehe Randnummer 31.
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abgeschlossenen Bierklauseln (60) gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1984/83 der Kommission vom
22. Juni 1983 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von
Alleinbezugsvereinbarungen (61), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1582/97 (62), und
insbesondere ihrem Artikel 7 Absatz 1 formuliert wurden, wonach sich die dem Schankstättenbe-
treiber auferlegte Verpflichtung, von dritten Brauereien angebotene Biere nicht zu vertreiben, auf
Biere derselben Sorte wie die von der Vertragsbrauerei gelieferten Biere beschränkt. Artikel 4 der
Vereinbarung ist insofern einschränkender, als er „jeglichen Verkauf von Bier in einer Schankstätte,
die … einer anderen unterzeichneten Brauerei zugesichert ist“ unabhängig von der Biersorte unter-
sagt. Folglich stand es dem Schankstättenbetreiber zwar gemäß seinem Vertrag frei, von dritten
Brauereien Biersorten anzukaufen, die nicht im Vertrag genannt waren, doch die Vereinbarung
hinderte die anderen luxemburgischen Brauereien daran, ihm diese anderen Biersorten zu liefern.

(57) Zweitens untersagt die Vereinbarung jegliche Belieferung einer Schankstätte, die sich gegenüber einer
anderen beteiligten Brauerei verpflichtet hat, während die für derartige Lieferungen vom bürgerlichen
Recht vorgesehene Sanktion sich laut den Aussagen der Parteien auf die Zahlung einer Entschädigung
beschränkt (63). Aus verschiedenen Gründen — sei es, dass sich die Qualität der Leistungen der ersten
Vertragsbrauerei verschlechtert oder dass neue Ausstattungen, Produkte oder Dienstleistungen benö-
tigt werden, die diese Brauerei nicht bereitstellen kann oder will — ist es möglich, dass eine
Schankstätte ihren Vertrag auflösen will, um sich von einer konkurrierenden Brauerei beliefern zu
lassen und mit dieser die finanziellen Konsequenzen daraus trägt. Die Vereinbarung schließt jedoch
diese Möglichkeit für die Schankstättenbetreiber aus, da sie den Konkurrenzbrauereien die Belieferung
der betreffenden Schankstätte untersagt. Sie dient also dazu, ineffiziente Beziehungen zwischen
Brauereien und Schankstätten aufrechtzuerhalten.

(58) Es ist daher unrichtig, wenn Bofferding (64) behauptet, dass die Wettbewerbsbeschränkung einzig und
allein aus der Alleinbezugsvereinbarung resultiert oder dass man die Wettbewerbsregeln der Europä-
ischen Gemeinschaft anwendet, um Vertragsverletzungen zu erleichtern. Vielmehr geht es darum,
konkurrierende Unternehmen daran zu hindern, sich gegenseitig Beschränkungen aufzuerlegen, die
über die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts hinausgehen. Wenn der Wettbewerb in einem
Sektor bereits aufgrund einzelstaatlicher Rechtsvorschriften beschränkt ist — zum Beispiel durch die
Regel der Mittäterschaft, die die Bestrafung einer Brauerei vorsieht, die eine Schankstätte beliefert und
dabei eine aufrechte Bierklausel verletzt —, so rechtfertigt dies nach bestehender Rechtsprechung
keine Absprache, die zusätzliche Beschränkungen und Sanktionen auferlegt (65).

(59) Die Vereinbarung stellt erstens eine bezweckte Wettbewerbseinschränkungen dar, weil sie selbst in
Fällen gilt, in denen kein Lieferungsvertrag und keine Bierklausel bestehen (was von den Parteien
nicht bestritten wird) und die daher auch nicht Gegenstand eines Rechtsstreits sein können (siehe
Randnummer 50).

(60) Zweitens ist daran zu erinnern, dass es vor der Vereinbarung vom 8. Oktober 1985 bereits mehrere
andere Vereinbarungen zwischen luxemburgischen Brauereien (66) gab, zum Beispiel die Vereinba-
rung vom 1. September 1966, an der alle von der gegenständlichen Sache betroffenen Unternehmen
beteiligt waren, sowie die Vereinbarungen vom 13. Juni 1975 und vom 28. April 1983, an der
Bofferding und Mousel beteiligt waren. Diese früheren Vereinbarungen verpflichteten bereits die
unterzeichneten Brauereien zur absoluten Achtung ihrer jeweiligen Kunden, ohne sich auf eine
Alleinbezugsklausel zu beziehen. Im Übrigen wurde in diesen Vereinbarungen keinerlei Rechtsunsi-
cherheit erwähnt. Die Auslegung der Vereinbarung kann nicht völlig von diesem historischen
Hintergrund getrennt betrachtet werden. Er gibt Anlass dazu, das von den Parteien vorgebrachte
Argument der Rechtsunsicherheit zur Begründung der Vereinbarung von 1985 zu hinterfragen.

(60) Siehe zum Beispiel die Alleinbezugsvereinbarung von Bofferding, Unterlage Nr. 37800, S. 126-130 und S. 145-
149, den Zusatzvertrag von Diekirch vom Dezember 1988, Unterlage Nr. 37800, S. 199f., sowie den Lieferungs-
vertrag von Diekirch, Unterlage Nr. 37800, S. 342-347.

(61) ABl. L 173 vom 30.6.1983, S. 5.
(62) ABl. L 214 vom 6.8.1997, S. 27.
(63) Siehe Randnummer 32.
(64) Siehe Randnummer 33.
(65) Urteil des Gerichtshofs vom 10. Dezember 1985, Stichting Sigarettenindustrie u. a./Kommission, verbundene

Rechtssachen 240, 241, 242, 261, 262, 268 und 269/82, Slg. 1985, 3831.
(66) Siehe Randnummer 17.
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(61) Drittens hängt die Würdigung des Zwecks einer Vereinbarung in Hinblick auf Artikel 81 Absatz 1
EG-Vertrag nicht von den subjektiven Absichten der Parteien ab. Wenn die Vereinbarung offensicht-
lich geeignet war, den Wettbewerb einzuschränken oder zu verfälschen, stellt sie eine bezweckte
Einschränkung dar, selbst wenn angenommen wird, dass die Parteien andere legitime Ziele
verfolgten (67).

(62) Viertens betont die Kommission, dass das von den Parteien angeführte Problem der Rechtsunsicher-
heit sich nicht auf Bierlieferungsverträge in Luxemburg beschränkt. Gemäß den geltenden Bestim-
mungen des einzelstaatlichen bürgerlichen Rechts betrifft dieses Problem verschiedene Arten von
Verträgen in verschiedenen Wirtschaftszweigen und verschiedenen Mitgliedstaaten. Es ist Teil der
Geschäftsrisiken, mit denen Unternehmen konfrontiert sind. Jedes Unternehmen muss mit diesen
Risiken alleine fertig werden. Es rechtfertigt keine Absprachen, von denen ausschließlich die Unter-
nehmen eines Landes profitieren, und erfordert daher auch keine Abweichung von Artikel 81 Absatz
1 EG-Vertrag, der eine zwingende Vorschrift darstellt (68).

(63) Die Kommission stellt abschließend zu Artikel 4 der Vereinbarung fest, bei der Widerlegung der
Argumente der Parteien den juristischen Kontext sehr wohl berücksichtigt zu haben, wie von den
Parteien gewünscht, auch wenn sie dazu nicht verpflichtet war, nachdem es sich um „eine Vereinba-
rung handelt, die offenkundige Beschränkungen des Wettbewerbs umfasst, wie die Festsetzung von
Preisen, die Aufteilung des Marktes oder die Kontrolle des Absatzes“ (69). Die Kommission hält
außerdem fest, dass der Vorsitzende des luxemburgischen Brauereiverbandes, dem die Vereinbarung
eine zentrale Rolle im Fall von Streitigkeiten einräumt, ausdrücklich die Rechtsungültigkeit der
Vereinbarung festgestellt hat. Bei der Zusammenkunft zur Schlichtung zwischen Bofferding und
Diekirch hielt er fest, dass „auch wenn die Vereinbarungen zwischen den Brauereien keine Rechtsgül-
tigkeit haben, der Geist, in dem diese getroffen wurden, ausschlaggebend ist“ (70).

(64) Artikel 5 der Vereinbarung sieht vor der Belieferung einer neuen Schankstätte ein Verfahren der
gegenseitigen Konsultation unter den Brauereien vor und verstärkt somit die Wettbewerbsbeschrän-
kung durch Artikel 4, indem sie dessen wirksame Anwendung sicherstellt. Tatsächlich kann einer
Bestellung eines neuen Kunden erst nachgekommen werden, wenn sich die an der Vereinbarung
beteiligte Brauerei versichert hat, dass dieser Kunde noch nicht an eine andere Vertragsbrauerei
gebunden ist.

(65) Das einzige Mittel, über das die Parteien verfügten, um die Einhaltung des Verbots von Artikel 4 zu
erreichen und erforderlichenfalls die in den Artikeln 8 und 9 vorgesehenen Schlichtungs- und
Schiedsverfahren einzuleiten, bestand darin, sich gegenseitig vor der Belieferung einer neuen Schank-
stätte über das Vorliegen einer Bierklausel zu informieren. Die Schlüsselrolle von Artikel 5 als Mittel
zur Durchsetzung der Vereinbarung geht eindeutig aus dem Bericht der Sitzung des Verbands vom
29. März 1988 hervor, bei der der Vorsitzende die Bedeutung der Einhaltung dieses Artikels im
Zusammenhang mit einem Streitfall zwischen zwei Parteien der Vereinbarung betont (71). Darüber
hinaus hat Bofferding klar festgehalten, dass „die Regel der vorherigen Einholung von Informationen
in der Mehrheit der Fälle angewandt wurde“ (72).

(66) Die Kommission hält schließlich fest, dass die in den Artikeln 6 und 7 der Vereinbarung vorgese-
henen Entschädigungen und Geldbußen (73) „private“ Sanktionen darstellen, die darauf abzielen, die
in den Artikeln 4 und 5 der Vereinbarung festgelegten Verpflichtungen zu verstärken. Auch diese
Sanktionen gehen über die Maßnahmen hinaus, die das bürgerliche Recht für den Fall des Bruchs
einer bestehenden Bierklausel durch einen Schankstättenbetreiber vorsieht. Sie sind nämlich zusätz-
lich zum Schadenersatz zu leisten, den der Beklagte im Fall einer Klage wegen Mittäterschaft zu
zahlen hat. Auch wenn diese Sanktionen nicht angewandt wurden, so machten sie die Parteien doch
mehrmals geltend (74).

(67) Siehe das oben zitierte Urteil bezüglich IAZ, Randnummer 25.
(68) Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 1. Juni 1999 in der Rechtssache Eco Swiss China Time/Benetton

International, C-126/97, Slg. 1999, I-3055, Randnummer 39.
(69) Urteil des Gerichts erster Instanz vom 15. September 1998, European Night Services u. a./Kommission, T-374/

94, Slg. 1998, II-3141, Randnummer 136.
(70) Siehe Randnummer 25.
(71) Siehe Randnummer 23.
(72) Siehe Randnummer 20.
(73) Siehe Randnummern 13 und 14.
(74) Siehe die unter Randnummer 24 angeführten Beispiele.
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3.1.2.2. Wettbewerbsbeschränkung zwischen luxemburgischen und ausländischen Brauereien

(67) Die Vereinbarung verfolgt einen zweiten wettbewerbsbeschränkenden Zweck, nämlich die Verhinde-
rung des Zugangs ausländischer Brauereien zum luxemburgischen Gaststättengewerbe. Wenn also
eine Schankstätte, die bereits an eine der Parteien gebunden ist, durch eine ausländische Brauerei
abgeworben wird, sieht die zweite mit der Vereinbarung verbundene Erklärung (75) zunächst eine
Konsultation zwischen den Parteien vor, um einer „anderen luxemburgischen Brauerei“ den Vorrang
bei der Kundenakquisition zu sichern, und weiter für den Fall, dass die Akquisition erfolgreich war,
eine Ausgleichsregelung mit Austausch von Schankstätten zwischen den beiden betroffenen Parteien.
Ziel dieser Absprache zwischen den Parteien ist es, den Abschluss von Alleinbezugsvereinbarungen
zwischen luxemburgischen Schankstätten und ausländischen Brauereien zu verhindern.

(68) Dieser Zweck wird durch die Aussagen des Vorsitzenden des luxemburgischen Brauereiverbandes,
welche im Bericht der Schlichtungszusammenkunft am 19. März 1996 (76) wiedergegeben werden,
bestätigt: „Es geht darum, … das massive Vordringen ausländischer Brauereien auf unserem Markt zu
vermeiden“. Obwohl diese Aussagen keine Verpflichtung der Parteien darstellen, wurden sie auf einer
Sitzung über die Anwendung der Vereinbarung geäußert. Daher ist es angebracht, sie bei deren
Auslegung zu berücksichtigen.

(69) Dieser zweite Zweck der Vereinbarung kann insofern nicht vom ersten getrennt betrachtet werden,
als eine Einschränkung des Zugangs ausländischer Brauereien zum luxemburgischen Gaststättenge-
werbe dazu beiträgt, die Stabilität der Beziehungen zwischen den an der Vereinbarung beteiligten
Parteien aufrechtzuerhalten. Wie der Gerichtshof bereits feststellte, können auf einem für Einfuhren
durchlässigen Markt die Mitglieder eines nationalen Kartells seine Wirksamkeit nur sicherstellen,
indem sie sich vor ausländischer Konkurrenz schützen (77). Im vorliegenden Fall sind zwei Arten von
Schutzmaßnahmen zu unterscheiden. Erstens dienen die Regelungen der vorherigen Konsultation
und des Vorrangs bei der Kundenakquisition dazu, den Bemühungen ausländischer Brauereien um
neue Kunden entgegenzuwirken. Zweitens werden diese Maßnahmen durch Artikel 11 sowie auch
durch die erste mit der Vereinbarung verbundene Erklärung bezüglich des Verkaufs von ausländi-
schem Bier durch Battin (78) verstärkt, indem sie die Parteien von jeglicher Zusammenarbeit mit
ausländischen Brauereien abhalten und es ihnen ermöglichen, diese von den Vorteilen der Vereinba-
rung auszuschließen.

(70) Dieser enge Zusammenhang zwischen den beiden Zielen der Vereinbarung geht insbesondere aus
zwei Stellen der Vereinbarung klar hervor. Erstens ist das System der vorherigen Konsultation und
des Vorrangs bei der Kundenakquisition mit einer Ausgleichsregelung zwischen den Parteien
verbunden, um die Zahl der an die jeweiligen Brauereien gebundenen Schankstätten auszugleichen.
Zweitens zielt die Erklärung bezüglich des Verkaufs von ausländischem Bier durch Battin darauf ab,
das „das derzeitige Absatzgleichgewicht“ aufrechtzuerhalten, was darauf hinweist, dass die Parteien
der Ansicht waren, dass im betreffenden Sektor ein gewisses Gleichgewicht herrschte, das es
verdiente geschützt zu werden.

(71) In Bezug auf die Bemerkung von Wiltz über die angebliche Unwirksamkeit des Vorrangsystems bei
der Kundenakquisition (79) erinnert die Kommission erstens daran, dass zunächst die Wirksamkeit
einer Vereinbarung keine Bedingung für die Anwendbarkeit von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag
darstellt. Zweitens hält sie fest, dass unabhängig von der Handlungsfreiheit der Schankstättenbe-
treiber das Konsultationsverfahren dazu diente, die Parteien vor Kundenakquisitionsvorhaben auslän-
discher Brauereien zu warnen, und es ihnen ermöglichte, darauf zu reagieren. Unter normalen
Wettbewerbsbedingungen hätten sie diesen Vorteil nicht gehabt.

(75) Siehe Randnummer 19.
(76) Siehe Randnummer 25.
(77) Urteil des Gerichtshofs vom 11. Juli 1989, SC Belasco u. a./Kommission, 246/86, Slg. 1989, 2117, Randnummer

34.
(78) Siehe Randnummer 18.
(79) Siehe Randnummer 36.
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(72) Weitere Bestimmungen der Vereinbarung verstärken diesen zweiten beschränkenden Zweck. So zielt
Artikel 11 durch die Möglichkeit der Kündigung der Vereinbarung gegenüber einer Vertragsbrauerei,
die mit einer ausländischen Brauerei zusammenarbeitet, darauf ab, jegliche Zusammenarbeit zu
unterbinden, die zu einer Zunahme der Einfuhren von Konkurrenzprodukten führen könnte. Trotz
der Bemerkung von Wiltz (80) vertritt die Kommission die Ansicht, dass diese Bestimmung, auch
wenn sie an sich keine Einschränkung darstellt, eine abschreckende Wirkung auf das Verhalten der
Parteien haben könnte. Denn so weiß jede Partei, die eine Zusammenarbeit mit einer ausländischen
Brauerei beabsichtigt, dass dies dazu führen könnte, von den Vorteilen der Vereinbarung ausge-
schlossen zu werden.

(73) Ebenso räumt die erste Erklärung in Verbindung mit der Vereinbarung bezüglich des Verkaufs von
ausländischem Bier durch Battin (81) den Parteien das Recht ein, die Vereinbarung gegenüber dieser
Brauerei zu kündigen, wenn ihr Verkauf von ausländischem Bier sich so ändert, dass „das derzeitige
Absatzgleichgewicht gestört wird“. Diese Erklärung beweist die Absicht der Parteien, den Verkauf von
ausländischem Bier im luxemburgischen Gaststättengewerbe einzudämmen.

3.1.3. SPÜRBARE WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNG

(74) Bofferding wendet ein, dass die Kommission die Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkungen nicht
nachgewiesen hat (82). In diesem Zusammenhang ist erstens daran zu erinnern, dass die Parteien die
Tragweite der Vereinbarung auf das luxemburgische Gaststättengewerbe beschränkten. Das weist
darauf hin, dass sie ihre Position in diesem Sektor als ausreichend wichtig betrachteten und dass sich
die Wettbewerbsbedingungen darin so weit von denjenigen in anderen Sektoren und Nachbarländern
unterschieden, dass die Wirksamkeit der Vereinbarung gewährleistet werden konnte.

(75) Zweitens kontrollieren die Parteien in Anbetracht ihres eigenen Bierausstoßes und des Verkaufs von
Importbier ungefähr 85 % des Bierabsatzes in diesem Sektor (83). Außerdem ist mehr als die Hälfte
der Schankwirtschaften in Luxemburg durch eine Bierklausel an sie gebunden (84). Daraus schließt die
Kommission, dass die Vereinbarung geeignet war, den Wettbewerb in diesem Sektor auf spürbare
Weise einzuschränken.

(76) In Bezug auf die Erklärung von Bofferding zur Definition des relevanten Marktes (85) erinnert die
Kommission daran, dass die Berücksichtigung des wirtschaftlichen Zusammenhangs sowie der
Struktur des relevanten Marktes bei einer Vereinbarung mit so offensichtlichen Wettbeschränkungen
wie der Aufteilung des Marktes nicht notwendig ist (86).

3.1.4. SPÜRBARE BEEINTRÄCHTIGUNG DES HANDELS ZWISCHEN DEN MITGLIEDSTAATEN

(77) Nach bestehender Rechtsprechung ist eine Vereinbarung zwischen Unternehmen geeignet, den
Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, wenn sich anhand objektiver rechtlicher
und tatsächlicher Umstände mit hinreichender Wahrscheinlichkeit voraussehen lässt, dass sie unmit-
telbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell den Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten in einer
Weise beeinflusst, die die Verwirklichung eines einheitlichen Marktes zwischen den Mitgliedstaaten
behindern könnte (87).

(78) Die Vereinbarung ist geeignet, einen derartigen Einfluss auf den Warenverkehr zwischen Luxemburg
und anderen Mitgliedstaaten auszuüben. Einer der Zwecke der Vereinbarung besteht genau darin, den
Zugang von Brauereien mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten zum luxemburgischen Gaststättenge-
werbe einzuschränken (88). Dafür sieht sie einen Schutzmechanismen vor, der den beteiligten Braue-
reien den Vorrang in der Kundenakquisition garantiert (89), sowie eine Klausel, die darauf abzielt, die
Zusammenarbeit mit ausländischen Brauereien einzuschränken (90). Es soll also der Status quo des
Bierverkaufs von anderen Mitgliedstaaten an das luxemburgische Gaststättengewerbe aufrechterhalten
und somit die Abschottung des nationalen Territoriums bewirkt werden. In diesem Zusammenhang
sei daran erinnert, dass alle großen luxemburgischen Brauereien an der Vereinbarung beteiligt waren
und diese ungefähr 85 % des Bierabsatzes im Gaststättengewerbe Luxemburgs kontrollieren (91).

(80) Siehe Randnummer 37.
(81) Siehe Randnummer 18.
(82) Siehe Randnummer 38.
(83) Siehe Randnummer 5.
(84) Siehe Randnummer 6.
(85) Siehe Randnummer 38.
(86) Siehe das oben zitierte Urteil in der Rechtssache European Night Service, Randnummer 136.
(87) Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 11. Juli 1985, Remia u. a./Kommission, 42/84, Slg. 1985, 2545, Rand-

nummer 22.
(88) Siehe Randnummern 67 bis 73.
(89) Siehe Randnummer 19.
(90) Siehe Randnummer 16.
(91) Siehe Randnummer 5.
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(79) Hinsichtlich der Erklärungen von Bofferding und Wiltz darüber, dass keine tatsächlichen Auswir-
kungen vorliegen (92), stellt die Kommission fest, dass Artikel 81 Absatz 1 EG Vertrag keinen
Nachweis dafür fordert, dass eine Vereinbarung spürbare Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen
zwischen den Mitgliedstaaten hat, sondern von Vereinbarungen spricht, die geeignet sind, derartige
Auswirkungen zu bewirken (93). Die Kommission behauptet nicht, dass die Vereinbarung tatsächliche
Auswirkungen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten gehabt hat. Sie bleibt jedoch dabei, dass
die Vereinbarung in Anbetracht ihrer Bestimmungen und der Position der Parteien im luxemburgi-
schen Gaststättengewerbe geeignet war, den Handel spürbar zu beeinträchtigen.

(80) Auf die Erklärungen von Bofferding darüber, dass keine potentiellen Auswirkungen auf den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten vorlagen (94), erwidert die Kommission zunächst, dass die Tatsache,
dass ein Kartell nur die Vermarktung von Produkten in einem einzigen Mitgliedstaat bezweckt hat,
nicht genügt, um auszuschließen, dass der Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt
werden könnte (95). Im vorliegenden Fall vertritt sie die Ansicht, dass in Anbetracht der Bestim-
mungen der Vereinbarung über ausländische Brauereien die potentielle Auswirkung einer Abschot-
tung des nationalen Marktes eindeutig vorliegt (96).

(81) In Hinblick auf die möglichen Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen Handel durch die
Beschränkungen der beteiligten Brauereien gegenüber den Schankstätten wird darauf hingewiesen,
dass erstens Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag keineswegs verlangt, dass jede Bestimmung einer
Vereinbarung — isoliert betrachtet — den zwischenstaatlichen Handel beeinträchtigen kann. Viel-
mehr sind die Auswirkungen der Vereinbarung insgesamt zu prüfen (97). Zweitens ist es nicht
möglich, die Beschränkungen der Vereinbarung, die auf die Beibehaltung der Kunden abzielen,
getrennt von derjenigen zu betrachten, die den Zugang ausländischer Brauereien zum Markt
eindämmen soll. Wie bereits weiter oben ausgeführt (98), hängen diese beiden Arten von Beschrän-
kungen voneinander ab. Schließlich verschaffen die Beschränkungen zwischen beteiligten Brauereien
und Schankstätten in Anbetracht der Tatsache, dass sie auf die Erhaltung der Kunden der Parteien
abzielen, den Parteien einen Vorteil, von dem ausländische Brauereien ausgeschlossen sind. Diese
Wettbewerbsverzerrung zugunsten inländischer Brauereien kann auch den Handel mit diesem Sektor
ausgehend von den anderen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

3.1.5. DIE DE-MINIMIS-BEKANNTMACHUNG

(82) Entgegen den Erklärungen der Parteien (99) vertritt die Kommission die Auffassung, dass die Parteien
aus zwei Gründen nicht in den Genuss der De-minimis-Bekanntmachung kommen können. Erstens
kann die Vereinbarung nicht als Vereinbarung zwischen KMU betrachtet werden, da Diekirch und
Mousel nicht die Bedingungen der Empfehlung der Kommission vom 3. April 1996 betreffend die
Definition der kleinen und mittleren Unternehmen (100) erfüllen. Denn um unter diese Definition zu
fallen, darf ein Unternehmen nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unternehmens stehen, das
nicht die Definition der KMU erfüllt. Der Interbrew-Konzern besitzt jedoch seit Januar 1986 — d. h.
während des gesamten Bestehens der Vereinbarung außer den ersten drei Monaten — eine Beteili-
gung von mindestens [..] % am Gesellschaftskapital von Diekirch und ist seit September 1999 mit
mindestens [..] % am Gesellschaftskapital von Mousel beteiligt. Beim Abschluss von wettbewerbsbe-
schränkenden Vereinbarungen zwischen KMU und größeren Unternehmen kann die in Randnummer
19 der De-minimis-Bekanntmachung vorgesehene Ausnahme nicht beansprucht werden.

(83) Schließlich ist in Hinblick auf die in Randnummer 9 der De-minimis-Bekanntmachung festgelegten
Schwellwerte für die Anwendbarkeit darauf hinzuweisen, dass gemäß Randnummer 11 dieser
Bekanntmachung die Anwendbarkeit von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag selbst unterhalb dieser
Schwellen nicht auszuschließen ist, wenn es sich um horizontale Vereinbarungen zum Zweck der
Aufteilung der Märkte handelt. In diesem Fall behält sich die Kommission das Recht vor einzu-
schreiten, insbesondere wenn die Vereinbarung das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnen-
marktes gefährdet. Wie bereits weiter oben veranschaulicht, ist eines der Ziele der Vereinbarung die
Abschottung des luxemburgischen Territoriums, was den Grundsätzen des Binnenmarkts wider-
spricht.

(92) Siehe Randnummer 42.
(93) Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 1. Februar 1978, Miller International Schallplatten GmbH/Kommission,

19/77, Slg. 1978, 131, Randnummer 15, und Urteil des Gerichts erster Instanz vom 12. Juli 2001, Tate & Lyle
u. a./Kommission, verbundene Rechtssachen T-202, 204 und 207/98 (noch nicht veröffentlicht), Randnummer
84.

(94) Siehe Randnummer 43.
(95) Siehe das oben zitierte Urteil in der Rechtssache Belasco.
(96) Siehe Randnummer 78.
(97) Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 25.2.1986, Windsurfing International Inc./Kommission, 193/83, Slg.

1986, 0611.
(98) Siehe Randnummern 69 und 70.
(99) Siehe Randnummer 39.
(100) ABl. L 107 vom 30.4.1996, S. 4.
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(84) Im Übrigen gilt dieses Interventionsrecht, unbeschadet der Feststellungen unter Randnummer 82,
auch für Vereinbarungen zwischen KMU, die „den Wettbewerb auf einem wesentlichen Teil des
relevanten Marktes behindern“ (101). Die in der gegenständlichen Vereinbarung vorgesehenen
Beschränkungen (Aufteilen der Kunden und Abschottung des Staatsgebiets) sind aufgrund ihrer Natur
wesentlich. Außerdem stellt der von der Vereinbarung betroffene Sektor, der das gesamte luxembur-
gische Staatsgebiet umfasst, einen wesentlichen Teil des relevanten Marktes, unabhängig von seiner
geografischen Abgrenzung, dar. Daher ist die Kommission der Auffassung, dass sie das Recht hat,
gegen die Vereinbarung vorzugehen.

(85) Zusammenfassend kann man sagen, dass das Ziel der Vereinbarung darin besteht, den Wettbewerb
auf dem Biersektor des luxemburgischen Gaststättengewerbes einzuschränken, und dass sie geeignet
ist, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten spürbar zu beeinträchtigen. Sie fällt demnach unter das
Verbot von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag.

3.2. ZEITRAUM DES VERSTOSSES

(86) Die Vereinbarung wurde am 8. Oktober 1985 abgeschlossen. Gemäß Artikel 12 war sie unbefristet
und konnte von den Parteien nur unter Einhaltung einer zwölfmonatigen Frist gekündigt
werden (102). Nach der Übermittlung der Mitteilung von Beschwerdepunkten in der vorliegenden
Sache im Oktober 2000 setzten alle Parteien außer Battin die Kommission darüber in Kenntnis, dass
sie durch ein Schreiben an die anderen Parteien die Vereinbarung ausdrücklich gekündigt hatten. Die
Vereinbarung blieb also offiziell bis Oktober 2000 aufrecht. Interbrew informierte jedoch am 16.
Februar 2000 die Kommission darüber, dass sie ihre Tochtergesellschaften Mousel und Diekirch
angewiesen hatte, die Vereinbarung nicht weiter anzuwenden. Daher schließt die Kommission zum
Vorteil aller Parteien daraus, dass der Verstoß zu diesem Zeitpunkt endete. Er dauerte demnach mehr
als vierzehn Jahre.

3.3. ADRESSATEN DIESER ENTSCHEIDUNG

(87) Diese Entscheidung ist an alle direkt am Verstoß beteiligten Unternehmen zu richten, d. h. an alle
Parteien, die die Vereinbarung unterzeichnet haben. Infolge der Übernahme von Diekirch durch
Mousel (103) und der Änderung ihres Firmennamens wird die Entscheidung an die Brasserie de
Luxembourg Mousel-Diekirch gerichtet, nachdem sie Diekirch und Mousel betrifft.

3.4. ANWENDUNG VON ARTIKEL 15 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG NR. 17

(88) Kraft Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 kann die Kommission gegen Unternehmen
Geldbußen in einer in diesem Artikel festgelegten Höhe festsetzen, wenn diese vorsätzlich oder
fahrlässig gegen die Bestimmungen von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag verstoßen haben.

3.4.1. FESTSETZUNG EINER GELDBUSSE

(89) Ein Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln der Europäischen Gemeinschaft wird als vorsätzlich
erachtet, wenn sich die Beteiligten bewusst sind, dass Zweck oder Folge der betreffenden Handlung
die Einschränkung des Wettbewerbs ist. Dabei ist es relativ unerheblich, ob sie sich der Verletzung
einer Bestimmung des Vertrags bewusst sind (104). Was die Bestimmungen über ausländische Braue-
reien anbelangt, hält es die Kommission für unmöglich, dass den Parteien der wettbewerbsbeschrän-
kende Zweck nicht bewusst war. Es wurde übrigens zu diesen Bestimmungen von den Parteien
keinerlei Rechtfertigung vorgebracht. In Bezug auf die Wettbewerbsbeschränkungen zwischen den
beteiligte Brauereien infolge der gegenseitigen Achtung von Bierklauseln ist es möglich, dass die
bestehenden Rechtsunsicherheit aufgrund der luxemburgischen Judikatur in Zusammenhang mit der
Unbestimmtheit von Preisen oder Mengen (105) zum Zeitpunkt der Vereinbarung und bis März 1996
den Beweggrund der Parteien darstellte. Dieser Beweggrund war jedoch ab März 1996, als es zu einer
Änderung der Rechtsprechung kam, nicht mehr gegeben.

(101) Randnummer 20 der De-minimis-Bekanntmachung.
(102) Siehe Randnummer 17.
(103) Siehe Randnummer 4.
(104) Siehe das oben zitierte Urteil in der Rechtssache Miller, Randnummer 18, sowie das oben zitierte Urteil in der

Rechtssache Tate & Lyle, Randnummer 127.
(105) Siehe Randnummer 30.
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(90) Daraus schließt die Kommission, dass die Parteien den Verstoß vorsätzlich begangen haben, auch
wenn aufgrund der Rechtsprechung in Luxemburg für einen gewissen Zeitraum Zweifel bezüglich
des Verstoßcharakters bestimmter Klauseln bestehen konnten.

3.4.2. HÖHE DER GELDBUSSE

(91) Für die Bestimmung der Höhe der Geldbuße hat die Kommission alle relevanten Elemente und
insbesondere die Schwere und die Dauer des Verstoßes zu berücksichtigen.

3.4.2.1. Schwere des Verstoßes

(92) In Hinblick auf die Schwere des Verstoßes berücksichtigt die Kommission seine Art, seine konkreten
Auswirkungen auf dem Markt, soweit diese messbar sind, und die geografische Ausdehnung des
relevanten Marktes. Beim gegenständlichen Verstoß beabsichtigte man, die Kundenkreise und somit
die Marktanteile der größten in Luxemburg ansässigen Brauereien beizubehalten und den Zugang
von ausländischen Brauereien zum Markt des luxemburgischen Gaststättengewerbes einzuschränken.
Er stellt somit einen der schwersten Verstöße gegen Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag dar. Die
Tragweite des Verstoßes ist jedoch auf das Gaststättengewerbe und dort nur auf diejenigen Schank-
stätten, die durch Alleinbezugsvereinbarungen (106) an die Parteien gebunden sind, beschränkt. Die
der Kommission zur Verfügung stehenden Beweismittel erlauben es jedoch nicht festzustellen, ob die
beschränkende Bestimmung über ausländische Brauereien zur Anwendung kam. Schließlich bezieht
sich die Vereinbarung nur auf Luxemburg. Das Gebiet dieses Mitgliedstaates ist eher klein und stellt
in Hinblick auf den Gesamtbierkonsum den kleinsten Markt der Gemeinschaft dar.

(93) Daher stuft die Kommission den Verstoß als schwer ein.

(94) Weiter ist dabei auch die tatsächliche wirtschaftliche Fähigkeit der Unternehmen, den anderen
Marktbeteiligten, insbesondere den Verbrauchern, Schaden zuzuführen, zu berücksichtigen und die
Höhe der Geldbuße so zu bemessen, dass sie eine ausreichend abschreckende Wirkung erzielt.

(95) Liegen wesentliche Unterschiede in der Größe der betroffenen Unternehmen vor, ist es angebracht,
die Höhe der festzulegenden Geldbuße zu gewichten, um das Ausmaß des jeweiligen Beitrags eines
jeden einzelnen Unternehmens zum Verstoß und seinen Auswirkungen auf den Wettbewerb zu
berücksichtigen. Die Absätze von Wiltz und Battin im luxemburgischen Gaststättengewerbe sind
zehn Mal kleiner als die der Brauerei Bofferding, welche wiederum nur 60 % des Absatzes der
Brasserie de Luxembourg in diesem Sektor erreicht (107). Daher sind die betroffenen Unternehmen je
nach der Höhe ihres Absatzes im relevanten Sektor in drei Gruppen einzuteilen und unter Berück-
sichtigung der Schwere des Verstoßes die Geldbußen folgendermaßen festzulegen:

a) Erste Gruppe:

Brasserie de Luxembourg: 500 000 EUR

b) Zweite Gruppe:

Bofferding: 250 000 EUR

c) Dritte Gruppe:

Wiltz: 15 000 EUR

Battin: 15 000 EUR

(96) Im Übrigen stellt die Kommission fest, dass die Brasserie de Luxembourg zur Interbrew-Gruppe
gehört, eine der größten Brauereigruppen in der Welt. Damit die Geldbuße hinreichend abschreckend
ist, und um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass große Unternehmen über juristische und
wirtschaftliche Kenntnisse und Infrastrukturen verfügen, die ihnen erlauben, den Verstoß, den sie
aufgrund ihrer Verhaltensweisen begehen, und die hieraus resultierenden wettbewerbsrechtlichen
Folgen besser zu würdigen, vertritt die Kommission die Auffassung, dass es angezeigt ist, den in der
Randnummer 95 festgesetzten Betrag für dieses Unternehmen um einen Faktor 3 zu erhöhen. Der
unter Berücksichtigung der Schwere des Verstoßes gegen die Brasserie de Luxembourg festgesetzte
Betrag beläuft sich demnach auf 1 500 000 EUR.

(106) Siehe Randnummer 6.
(107) Siehe Randnummer 3.
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3.4.2.2. Dauer des Verstoßes

(97) Die Dauer des Verstoßes betrug mehr als vierzehn Jahre (108). Es handelt sich demnach um einen
Verstoß von langer Dauer. Die Kommission ist der Ansicht, dass dies eine Erhöhung des Ausgangsbe-
trags um 100 % rechtfertigt.

(98) Die Grundbeträge der Geldbußen, die sich aus der Schwere und der Dauer des Verstoßes ergeben,
werden demnach folgendermaßen festgelegt:

a) Brasserie de Luxembourg: 3 000 000 EUR
b) Bofferding: 500 000 EUR
c) Wiltz: 30 000 EUR
d) Battin: 30 000 EUR

3.4.2.3. Erschwerende und mildernde Umstände

(99) Die Kommission ist der Auffassung, dass in diesem Fall keine erschwerenden Umstände vorliegen.

(100) Was die mildernden Umstände anbelangt, so können aufgrund der bestehenden luxemburgischen
Rechtsprechung, die die Gültigkeit bestimmter Bierklauseln in Frage stellte, zum Zeitpunkt des
Abschlusses der Vereinbarung und bis März 1996 (Zeitpunkt der Änderung in der Rechtsprechung)
Zweifel über den Verstoßcharakter der Beschränkungen in Bezug auf die gegenseitige Achtung der
Bierklauseln vorgelegen haben. Daher hält die Kommission eine Herabsetzung der jedem Unter-
nehmen auferlegten Geldbuße um 20 % für angemessen.

(101) Unter Berücksichtigung der unter den Randnummern 91 bis 100 angeführten Umstände ist der
Betrag der Geldbußen folgendermaßen festzusetzen:

a) Brasserie de Luxembourg: 2 400 000 EUR
b) Bofferding: 400 000 EUR
c) Wiltz: 24 000 EUR
d) Battin: 24 000 EUR

3.4.3. MITTEILUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE NICHTFESTSETZUNG ODER DIE NIEDRIGERE FESTSET-
ZUNG VON GELDBUSSEN

(102) Die Brasserie de Luxembourg (vormals Mousel et Diekirch) und ihre Muttergesellschaft Interbrew
berufen sich auf die Anwendung der Mitteilung der Kommission über die Nichtfestsetzung oder die
niedrigere Festsetzung von Geldbußen in Kartellsachen und geben an, aufgrund von Abschnitt B
dieser Mitteilung die Voraussetzungen dafür zu erfüllen, dass die Geldbuße um mindestens 75 %
herabgesetzt oder ganz auf sie verzichtet wird.

(103) Erstens hat die Interbrew die Kommission über das Bestehen der Vereinbarung informiert, bevor die
Kommission ein Prüfungsverfahren einleitete und bevor ihr andere Informationen über dieses Kartell
vorlagen (109).

(104) Zweitens war die Interbrew durch die Übermittlung des Textes der Vereinbarung an die Kommission
das erste Unternehmen, das entscheidende Beweismittel für das Vorliegen des Kartells lieferte.

(105) Drittens beendeten Diekirch und Mousel ihre Teilnahme an der Zuwiderhandlung, bevor die
Kommission darüber informiert wurde. Als die Interbrew die Kommission über das Bestehen der
Vereinbarung in Kenntnis setzte, teilte sie auch mit, dass sie alle notwendigen Maßnahmen getroffen
hat, damit ihre Tochtergesellschaften aufhörten, die Vereinbarung anzuwenden.

(106) Schließlich hat die Interbrew der Kommission alle Beweismittel geliefert, die ihren Tochtergesell-
schaften Mousel und Diekirch in Hinblick auf die Vereinbarung zur Verfügung standen und die über
die in den Auskunftsverlangen der Kommission angeforderten Informationen hinausgingen. Weiter
hat sie während der Ermittlungen ständig und in allen Belangen mit der Kommission kooperiert und
das Vorliegen des Tatbestandes, der den beteiligten Unternehmen in der Mitteilung von Beschwerde-
punkten vorgeworfen wurde, nicht in Frage gestellt.

(107) Schließlich gibt es keinerlei Hinweise dafür, dass die Interbrew oder ihre Töchter ein anderes
Unternehmen zur Teilnahme am Kartell gezwungen oder dass sie eine Rolle als Anstifter oder sonst
eine ausschlaggebende Rolle bei der Zuwiderhandlung gespielt hätten.

(108) Siehe Randnummer 86.
(109) Siehe Randnummer 2.
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(108) Daher ist die Kommission der Ansicht, dass die Brasserie de Luxembourg die Voraussetzungen von
Abschnitt B der Mitteilung der Kommission über die Nichtfestsetzung oder die niedrigere Festsetzung
von Geldbußen erfüllt und dass es daher angemessen ist, diesem Unternehmen keine Geldbuße
aufzuerlegen.

3.4.4. ENDGÜLTIGE GELDBUSSEN

(109) Aus diesen Gründen werden die aufgrund von Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17
verhängten Geldbußen folgendermaßen festgelegt:

a) Bofferding: 400 000 EUR

b) Wiltz: 24 000 EUR

c) Battin: 24 000 EUR

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Brasserie de Diekirch, Brasseries Réunies de Luxembourg Mousel et Clausen, Brasserie Nationale–Bofferding,
Brasserie de Wiltz und Brasserie Battin haben gegen Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag verstoßen, indem sie
eine Vereinbarung mit dem Ziel abschlossen, ihre jeweiligen Kunden im luxemburgischen Gaststättenge-
werbe beizubehalten und den Zugang ausländischer Brauereien zu diesem Sektor zu verhindern.

Der Verstoß dauerte von Oktober 1985 bis Februar 2000.

Artikel 2

Folgende Geldbußen werden verhängt:

1. Brasserie Nationale-Bofferding 400 000 EUR

2. Brasserie de Wiltz 24 000 EUR

3. Brasserie Battin 24 000 EUR

Artikel 3

Die festgesetzten Geldbußen sind innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser
Entscheidung auf das folgende Bankkonto zu zahlen:

Konto Nr. 642-0029000-95

Commission européenne — Europese Commissie

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

IBAN Code: BE76 6420 0290 0095

SWIFT Code: BBVABEBB

Avenue des Arts/Kunstlaan 43

B-1040 Bruxelles/Brussel.

Nach Ablauf dieser Frist sind automatisch Verzugszinsen fällig, die nach dem Satz berechnet werden,
welchen die Europäische Zentralbank für ihre wichtigsten Refinanzierungsgeschäfte am ersten Arbeitstag
des Monats anwendet, in dem die vorliegende Entscheidung erlassen wurde, zuzüglich 3,5 Prozentpunkte.
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Artikel 4

Diese Entscheidung ist gerichtet an:

1. Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch SA, rue de la Tour Jacob 2, L-1831 Luxembourg, Großher-
zogtum Luxemburg

2. SA Brasserie Nationale-Bofferding, boulevard J. F. Kennedy 2, L-4901 Bascharage, Großherzogtum
Luxemburg

3. Brasserie de Wiltz, rue Joseph Simon 14, L-9550 Wiltz, Großherzogtum Luxemburg

4. Brasserie Battin, boulevard J. F. Kennedy 22, 4170 Esch/Alzette, Großherzogtum Luxemburg

Diese Entscheidung ist ein vollstreckbarer Titel nach Artikel 256 EG-Vertrag.

Brüssel, den 5. Dezember 2001

Für die Kommission

Mario MONTI

Mitglied der Kommission
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